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»Wiedergutmachung« durch Zivilrecht? 
Zur juristischen und politischen Auseinandersetzung 
um die Rückabwicklung verfolgungsbedingter 
Vermögensverschiebungen im Nationalsozialismus 

J. Die Ri.ickeYStaltung als Teil des J> Wiedergutmachungsrechts. 

Das bundesrepublikanische Sdbs(verSländnis hal ~ Wiedergutmachung.' immer olls 

ein Zeichen der für die Bundesrep\Jblik Deulschland ideologisch konsritutiven 

Abgrenzung vom und der »Bewälligung~ des Nalionalsozialismus verslanden. Der 

»Ausdruck des Willens, sich von der na(ionalasozialistischen Ideologie \Jod den aus 

ihr enrstandenen Unrech(sl3ten zu disl:mzieren, sie zu verurteilen und den Opfern 

und Geschiidigten dieser Ideologie zu helfen «,' durchzieht auch alle Debalten des 
Bundestages zu diesem 111ema.! Mit der Verrechclichung der» Wiedergutmachung« 

wird aber auch eine staatliche, über Recht verordnelC Aneignung der Geschichte 

vorgegeben, die zugleich das Problem slaatlicher Kontinuiliit bzw. Diskominuitäl 

beinhaltet. 4 Daher scheint in der vorherrschenden BealHwonung der ~Deuischcn 

Frage« die BehauplUng auf, das Deutsche Reich, das eben nach dem 30. I. 193\ ein 

nationalsozialistisches Deurschcs Reich gewesen ist, sei weder '94 S noch danach 
untergegangen.! Es mag ein Schlaglichl auf den Zustand der bundesrepublikani­

schen Gesellschaft werfen, daß die ~ Wiedergulmachungsfrage. fasl nie mehr als die 

Öffentlichkeit der Expenenkreise erreichte, während die "Deulsche Frage. dic 

Aufmerksamkeit ganzer Politikergenerationen beanspruchl hai und noch bean­

spruche. 
»Wiedergulmachung« in Form von staatlichen Enl5Chädigungszahlungen wurde 

bekanntlich nach 1945 aus »allgemeinen moralischen und humanilären Grunden. 

geleistet. Bereits in den secll7.iger J all ren sollte nach dem Willen des Geselzgebers 

die »Entschädigung für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung durch ein 

Schluß-Geserz zu einem guten und gerechten Abschluß. gebracht werden.6 Ange­

sichts der im Völkennord endenden Verfolgung war eine» Wiedergulmachung. im 

Sinne einer Wiederherstellung des früheren Zustands (vgl. § 249 S. [ BGB) nicht 

1 Zur Problematik dcs Begriffs s. A. Gonl. F,zlt eme, wlcdrrgutgemachttl\Judl:n, ,n: N. Asmus.scn, Du 
Kurze Traum der Gcrcchugkw. '.Wic,krgulmac.hung. und NS-V.rfo)gJe In H,mburg n~ch '94S, 19&7. 
S. 911.; über den Vergleich 2um heb"'i,ch.n Sprachgebrauch s. Jelinek, ,n: L. Herbstle. Gosehl.r 
(Hrsg.), WiederguUllachung In der Bundtsrepub~k DculSchl""d (Sondernummer der Sehriftenreinc der 
Viertelj>hr.shdte für ZCIl~schlCl,tc), '989, S.I,SI. 

l So die CDU-Abgeordnele Wicsnlc",sko. BT.,gsS.enProl. 10146, S. »06 A. 
J Vgl. 7..8. die B.I(~c von Löbe (S PO) und Muk .. z (01') on der Ausspnchc .m 17· 9. '951 tiber die 

ErkJ:irung Adenauers zur H iltung dcr Bundeu'publik gtgcnub.T den Judtn. BT.gsStenProt. 1/ ,6 j. 
S.6699 A und C-

4 $. h,erzu den Bcurag von H.rberl. on: Herbstl Goschl .. (Fn. I). onsbe, . S.19J I. 
S Vgl. H. Riddcr, Bemerkungen zum lU(IStoschcn Inhall und zur polousch-Ideologosehen Funkllon der 

Doktrin vOn Je< deut5chen Sl>atungehorogkc.l, F<stschrift (ur Wol{gang AbendrOlh, '98., S. 54811.; 
AK·GG Ridder, An.l~ Abs. I, Rn.16{f. 

6 So z. B. die Begrundung 7.um Entwurf emes Zwellen GCStt7.e~ zur Änderung des Bunde,enlSch,cli­
gungsgese'7.fS v. 11. 10. '96), BT.gsDrs. IVIo 550, S. '4· 
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möglich. Im Vergleich zum herkömmlichen Amtshaftungsanspruch galten jedoch 

zwei weitere Einschränkungen: Die Entschädigun~sansprüche waren von vornher­
ein in der Höhe begren~t und larbesrandJich wurde nicht allein an die Schädigung, 

z. B. die Verfolgung in einem Konzentrationslager, angeknüpft , sondern es kam 

el1t5cheidcnd auf die Verfolgermotiv:l.tion an. Hinzu kamen weitere Verfahrensvor­

aussetzungen. so insbesondere komplizierte Wohnsitz- und Srichtagsvoraussetzun­

gen, ein strenges System von Antragsfristen und Subst~ntiierungspflichcen, die vor 

allem zwei Zielen diemen: Einer fiskalischen Begrenzung der Ansprüche und 

einhergehend damit der vielleicht noch wichtigeren Funktion einer historischen 

Begrenzung der deutschen Verantwortlichkeit. Be im Entschädigungsrecht handelt 

es sich im wesentlichen um einen Akt innersta~tlicher Sozialgesetzgebung, der 

fürsorgerisch die im Staatsgebiet befindlichen und für würdig befundenen Verfolg­

ten betrifft.' Wegen dieser struklllrellen Mängel ist die Emschädigungsgeselzgebung 

daher zu Recht erneut in die rechtspolitische Auseinandersetzung geraten .' 

Nicht minder bedeutend war in den ersten N.lChkriegsjahren das RüekersLattungs­
reelll. Während die »Enrschädigung« als »schuldrechdicherd, wurde die »Rücker­

stattung« als »slchenrechtlicher. Teil der ,. Wiedergutmachung,< charakterisiert. 

Zivilrechtlich handelt es sich bei der Rückerstattung im Gegensatz zur Entschidi­

gung um eine spezifische Regelung des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses im Hin­

blick auf di<: nation~lsozi3listische Verfolgung. Mit Hilfe des der rci vindiCltio, dem 

Anspruch des Eigencümers gegen den bloßen Besitzer nachgebildeten Anspruchs, 

wurde der in der Zeit des Nationalsozialismus erfolgte Eigentumserwerb, auch 

soweit er in den Bahnen des Zivilrechts erfolgte, für annulierbar, erklan.9 

IJ. Der historische Gegenstand des Rückerstattungsrechts 

Unmittelbar nach der »Machtergreifung« setzte eine Verfolgungsjagd :tuf die politi­

schen Gegner und die, die dafür gehalten wurden, ein . Mit der ", Verordnung des 
Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat« vom 28 . 2. J933'0 »zur Abwehr 

kommunistischer sraatsgefährdender Gewaltakte", d ie aber von Anfang :m auf alle 

"Reichsfeinde« einschließlich der Juden angewandt wurde. wurde eine Verfolgungs­

legitimation geschaffen, die Polizei und SS weitgehende H.lIldlungsfreiheit ließ. 

Allein im März/April [933 wurden in Preußen von der Polizei mindestens 25000 

Personen in Schutzhaft genommen, hinzu kamen die zahllosen »wilden « Verhahun­
gen von SA und 55. N:tch einer weiteren Verhaftungswelle im Sommer befanden 

sich am )1.7.1933 insgesamt 16798 Personen in »Schurzh~ft« . " Wenn auch ein 

7 VgI , am ß e,spld d~r sO~llln'ChtlicheI1 .. Wiedergutmachung. C. P.wlit~, . D."", änderl ,uch nlch ... die 
lür den Fall der Zuwld~rh:lJ1dlung angedrohte Einwe"ung In • • " Konzentr:ttlons"ger. - Die Anred,· 
nung von Zwangs.uben In d.r gesetzlichen Renltnvers.chcrung. Zur Verfolgung von Sin!! und Rom, 
a ... Grunden der .l!,asse • • m Hinblick auf cl>.< R.n,enrech. (S~ "1' RVO" 4 WGSVG), ZelLschrih für 
S02'llrdorm • 990, S.4

'
7 1f. 

8 Vgl. den Uberblick v . A. Wlllcnbcrg, Kt'.n SehlußSlnch unter der Wicdergmm,chung. DuR '990, 
S. }' S If. Aus!. Bibliograph!< wr ' WiOOergulm.chung" be. Herbw'Goschlcr (Fn. I), S. <jO! If.; neu Ißsb. 
p, Dcrleder, Die Wi..dcrgutmachung. Rcchls.nwendung 3n d~n Rändern der UnmenschlicnkclI, Fs. 
Kcmpnu, .,8" S. 181 11. : R. Erb, Die Riickerst,"ung: em Knu"llisal>onSpUnkl för AntrSC1JlImmIlS, lfl: 
W. Bcrgnunn/l.krs. (Hr.;g.), AnttsemlllSmus In der polill"h~ K.ultur nach • 94 S. 1990, S. 2 J 8 Ir. 

9 VgJ. O. K.G«er. Erfahrungen on der Wiedergutmlchung. '967. S.4 u. 6. Der folgenden Untersuchung 
liegt w~scntl;ch der erste B.nd der vom Bundesfll'OlSlcr der FinVl~cn In Zus:unmen>rbeu mll W"her 
Schwarz heral15gcgebcncn Rcihc " Die \'(Iied ergutmachung """on.l,o:wu;"mchen Unrcch .. durch die 
Bundcs"publik DeUl,ch l. nd. zu!;runde. 

10 RGBI. 1,8;. 
I J Vgl. M. Broszu. N,uoMlsoz •• lisuschc Kon,enlrauonslagcr '9jJ-l94S. m: AflJtoml~ des SS-S ... t.s, 

Bd. 1, ~. J\u/l. ,,84. S. 9fl., S. '0-'4. 

4J 
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44 Großteil der feslgesetzten Personen schon nach einigen Tagen oder Wochen wieder 
cnrlassen wurde, wurde die Unerbittlichkeit der politischen Verfolgung - parallel 
begann der Ausbau des Konzencrationslagcrsystems" - der Opposition deutlich vor 
Augen geführt. Viele verließen Deutschland sogleich . 1935 befanden sich etwa 5000 

bis 6000 Sozialdemokraten, 6000 bis 9000 Kommunisten und nahe~lI 5°00 Opposi ­
tionelle anderer Richtungen als politische Flüchtlinge im Exil, 'J 

Antisemitismus war nunmehr Bestandteil der neuen Regierungspolitik. Offene Ter­
rormaßnahmen der zur Hilfspolizei ~ufgcweneten SA (ralen von Anfang an neben 
die rechtsförmige Diskriminierung der Juden im »nationalen Rechtsstaat «," die neo 
ben der Set~ung von Sonderreclu wie im · Gesctz wr Wiederherstellung des Berufs­
bcamtcntums« vom 7. 4, 1933 '\ sich auch tradiener polizeistaadicher Methoden wie 
z. B. Regu I ieru ng der politisch -gesellscha f tI ie hen Bewegun gsf reihei I durch Besch r:in­
kungen der Vereins- und Versammlungsfreiheit bediente. '6 Diese Maßnahmen 
dienren bis Ende der Joer Jahre einer Politik der Auswanderung bzw, Austreibung. 
Ihnen ging damit von A n(ang an das Ziel der Ausplünderung der Diskriminierten 
und der Bereicherung der Anhängerschaft der neuen staarstragenden Gruppen 
einher. Dies führte zu einer Verdrängung der Juden aus dem gesamten \VinschaftS­
leben , ' 7 Bereits das Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aber­
kennung der deutschen StaatSangehörigkeit vom 14.7. 1933 '8 sah die Möglichkeit 
der Vermögensbeschlagnahme und des Verfalls an das Deulsche Reich vor. 
Aber auch ohne einen unmiudbaren Zugriff auf die Vcnnögensobjekte bewirkec der 
allgemeine Verfolgungsdruck vermehrt Auswanderungen, die .immer nur fluchr v' 1 

waren . Ocr .freiwillige« Verkauf diente deren Vorbereitung. Von den CIW~ 537000 

Anfang 1933 im Deutschen Reich lebenden Personen jüdischen Glaubens befanden 
sich im Seplember 1935 noch rund 410 000 dort. Die Auswandererstatistik verzeich­
nct von r 933 bis r 935 etwa Soooo jüdische Auswanderer, das sind fa~t 30% aller von 

1933 bis \94 1 Ausgewandenen, '935/3748000, 19J8 4°°00, 193978000 und seil 
'940 weitere 3 ( 500, insgesamt 278500.'° Wiihrend di~ mittleren lind großen jüdi­
schen Industriebetriebe, mit Ausnahme der großen Warenhäuser," zwar auch mit 

'> D,lLlI F. ri ngel. H , (dingo unter 55· H errsc h, ft. \V,dersund . Sdbs.bt haup.ung und V~mld"'mg Im 

Konzentrl llonslager, ' 978 ; l . E iber (H rsg,), Verfolgun!;, Ausbeutu ng. Vernlch,u ng, 198 5. 
I,) Vgl. G_ Schwongh, mmcr, Im Exil zur ühn nlld " verur«' ih , )rl: \'i' idersu " d und Exil '9)) -194 j , 2 . Auf!, 

'986, S. 2)9 H .. 251 : s . • ur h die _Bemäge von frowctn, H o bm""" Schu ,n,nn und Albrerh •. <'bd _ 
,~ Zu r Ablösung der . Gesclzmälligkcll ' durch d ie .. Rcdllmi ßi gke" der V~r"'Jhuog. mit dem Ziel der 

• Vcrw trklichung des völk ISchen Rech" . (E, R, Huber, V"rf"">Imgs, cch. Je< Großdoul~~h.n ReIch •• 
'- Aull ' 939, S. ' 74) au sführli ch d ie Dok umcnlO"on yon M, H irsch/ D , M'lcr/j. Melnck. Rechl , Ver· 
wa lt ung und Ju, ,,,- Jll1 N,llOn.1l so zlOli,mu" '984 , S, '4411. u. 1 s) ff. 

'I RGlIl. I, ' 75. 
16 Vgl. die Doku mentatio n v, H, Momrllscn. Der nOllon.l.o?,ll listr Sch" Po lizt'tSlO" und di" J udenverfol­

gung vor ' 938 , vrz 1961, S.68: H, G , Adl er, Ocr vcr", ,, I.el<' Mensch _ Stud ien 7.ur Depo rtatio n der 
Juden .u, De ulSchbnd, '974. 

'7 S_ Jie di,,"·m K. p"eJ vor ~JJem zugrunde lies ende Arbe" VOll A , Bub" Vom lIo yk oll xur .. Enl/u­
dung ... Der wlfLSc haft!icJ, c EXistenzka mpf dN JI/der! ,m Dnllen RCJ('h ' 9)J-'94 J, 1988 ; d,ncben vgl. 
H _ GcnschcJ, Die Verdrängung der Jud~n au s der Wim .:h.fo Im Drillen R",eh, J966: J. \Valk (Hrsg, )_ 
Das Sonderr«h, fü r di<' Juden Im NS,S,aul. Eine Sammlung der geselz lichen Maßnlhmen und 
Richtlinren - Inhalt und Bedeu. ung, '9S" R. Hi lberg, Doe Vcm,chlu"g der euro p'i; 'ehen Jude n_ Die 
Gesam lgcscludllt des H oJOC<\USI. ' 98 , : U. 0, Adam, Judenpo lil;k ,m D,,"en R" ICh. '979 ; W, Ben? 
(Hrsg. ), Die J ud on In DeUlschl nnd '93)-'94j. Leb"11 lInLer nmon,ISO'l13 IislJ sch C' , Her rschan, '988 ; 
S. He, m/G_Aly, Die Ökonom,e der . Endlösung". Mrnschenvermchlung un d wlmch.fll ichc Neuord· 
nung. 10 : SOluJpoli.ik und Juden".rnrchlunJ; (B0JI6gc xur n.llon3Iso,-,,\ l i S(j sch~n G e,und heJ1" und 
So",lalpo lJ1 ik, B,nd S). '9S7. s. , , 11. 

JS RGBI. I. 480 , 
' 9 So d ie bere J1. 19H n, ch frankrnch cm'gm'f1e Judis<hc Schrl frSleJJ erm Adncnne 'n,0ma<, zl11ert n,eh 

J. Wel1.d, JJ1: Benz (rn _ (7). S_ 41 } 
1 0 N eben den An g .• ben von H. 1\ , SIrlU" . ''' _ n. ch : Di ,' jüJ ischc EIt\lgr. llo n all S DCUlsch land 193,)-r 94), 

I 9S j , S. 30), "bI. ß Cl1 ~ (I:n- '7), S_ 7 H u' 738 : $, Adler·Rudd, J ii d i« " " Selbsth ilfe unte r dem Nn, ' 
Regtnle 193)-1 939.1 974, 5' 7 ' If. u . 216; G~lI sch e l (Fn, ' 7), , 156f(, u_ ' 9 1. 

2 1 Vgl. H , Uhl ig, Die W, renhöuscr ,m Onll<n Reo ch. '91 6. 
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zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen hanen, sie aber erSt einmal für die Wirt­

schaft gebraucht wurden, beschreibt Günter Plum die Folgen für die mittelständi­

schen und Kleinbetriebe: 

"Der Rück!:~ng jildischer Betriebe um rund 60% bis April 1938 edols,e vor allem zwischen 
19B und '935. Überwiegend hJndcllc es sIch dlbel um kieme und klcinstc Betriebe, die unter 
dem Druck "on KrISe und Boykon lufgegeben wurden. Zahlreich waren aber ~uch die 
Verk~ufe gesunder Betriebe - leils luS Panik, teils freIwillig rnll dem Ziel der Auswanderung, 
teils unfreIwillig, um Druck- und Gew:<hanwendung von nallonalsozialistischer Seile Zu 
enlgehen." " 

Barkai bezeichnet diese fnihe, staatlicherseits noch nicht koordinierte und systema­

tisierte Phase mit der Formel .,Arisicrung< als Bereicherungs-Wettlauf«: 

,.In der li,era,ur herrscht noch immer die Vorstellung vor, judische Betriebe seien erst 
verhältnIsmäßig Späl, in den letzten Vorkriegsjahren, und meist auf dtm Verordnungsweg on 
nicht jüdischen BeSItz überführt worden. Tatsächlich beg'!nn die ,Arislcrung< jedoch schon 
1933 in der Form >freIwilliger< Verkäufe. 101 Verlauf der zunehmenden Verdrängung der Juden 
aus dem WirtSeh~ftsleben nahm die Zlhl dieser ,Übergaben<. zu Immer ungunslige:rcn Preisen 
(ur die Juden, von Jahr z.u Jahr zu . ·Alte K~mprer< und millclsI3ndische Pmeifunktion:lfc 
w~ren dabei die H~upl\'erdicncr. In Wirklichkeil war die vermcIßtljch(" ,Schonuil< eIßc freie 
JJ.gdzeil (ür die kleinen Nazis .• " 

Der durch die Auswanderung neu enmmdene Markt ~n Immobilien schlug sich in 

den Preisen nieder. Betriebe büßten aufgrund der Boykottheae an Wert eLn, zur 

"TJrnung« aufgenommene ~ar;scheu Teilhaber stellten ihre Bedingungen . Zusätz­

lich wurden die Eigner durch Zuhilfenahme lokaler Stellen, etwa unter dem 

Vorwand des Vergehens gegen die Gesundheitsverordnungen, langs<lI11 mürbe 

gemacht." Mil Aufschwung der deutschen Wirtschaft bekamen auch die größeren 

Firmen verstärkten Druck zu spüren. Nach Barbi waren in wirtschaftlicher Hin­

sicht Ende '937 alle Voraussel7.ungen für die endgültige .Entjudung der deutschen 

Wif(schaft~ geschaffen, die seitdem offen betrieben wurde.'l Im April t 93 g wurde 

im Zuge einer Flut von Maßnahmen zur endgültigen Ausschaltung der Juden die 
Anmeldung allen jüdischen Vennögens angeordnet,'6 Ende 1938 war der Rest 

jüdischer Firmen weitgehend »arisiert« oder geschlossen worden.'7 Als die Massen­

deportationen bereits angelaufen waren, wurde mit der tt . Verordnung zum Reichs­

bürgergeselz's der Vermögensverfall der Deportierten an das Reich dekretiert . Die 

Beutemacher hauen sich bereits der Arbeitskraft der Juden durch Zwangsarbeit 

bemächtigt'? und verwerteten noch die Körperteile der Ermordeten. 

Il!. Die rückerstattungsrechtliche ProblemLage nach 1945 

Aus der Sicht einer Gesellschaft, die, auch wenn sie die Niederlage nicht als 
Befreiung begreifen wollte, Anschluß ~n nicdergeuampelte zivilisatorische ulld 

demokratische Standards suchte, konnte die Rückerstallung von Vermögen nicht 
nur eine Frage der Einsicht in die Verantwortung für die Verfolgung sein. Neben 

" G. Plum, m: Bel\7. (Fn. (7). S. 305 . 
~J B~rb, (Fn. 17). $.80; "hnl. Gensehel (Fn. 17). S, 6011. 
'4 Vgl. die !klSp,cle und die Kmik ~n d,esen ~Ictbodcn seilen' der p,rte"pnz,' bel B,rk., (Fn . (7). 

$. SI Ir.; ,.~. (;ensch.1 (Fn . '7) , S. 79 H. u. 87 ((. 
2 5 Vgl. ß"h, (Fn. '7), S. 124 u. 118 . 

,6 ß>rk ..... bd .. S. "1. 128 H. 
~7 Buk ... , cbd., 5.1)711. , Gensc.bd (Fn , '7), S. I)911. 
28 V. '5.ll. '91'. RGBI. I. jl2, die ",eh AJ,m (Fn . '7). 5. )00. kcm umw:ihcndn neue .. Rechl schlffte. 
'<) Vgl. Buk ... (l'n. '7), S. ,6, L und 17) H., K. KWI.'. on : Ben2 (Fn . 17). S. 574 H. 
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der rechtSpolitisch gebmcnen Ruckgangigmachung vedolgungsbedingter Vermö­

gensverschiebungen war im eigenen Interesse die politische Frage nach den Bedin­
gungen LU stellen, die man denjenigen einzuräumen bereit war, die rechtzeitig 
geflüch(et waren und so oder dank glücklicher Umstände überleben konnten. Die 

Rückerstattung ist somit nicht nur unter dem Aspekt der AuseinandersetLUng mit 

dem Nationalsozi;!lismus und der nationalsozi31istischen Verfolgung zu sehen, 

sondern auch im Hinblick auf den demokratischen Erneuerungswillen einer Nach­

kriegsgesellschaft, die zwar vergleichsweise schnell ideologisch »entnnifizien« war, 

aber noch längst nicht demokratisiert. 
Probleme des Rückerscattungs-, Entschadigungs- und des übrigen "Wiedergulma­
chungsrechts« bestanden bereits vor Gründung der Bundesrepublik.J° Für die 

Rückerstanung stellte sich die ~ Wiedergutmachungsproblematik. aufgrund von 

zwei Besol)derheiten aktuell. Zum einen zog das angesichts eines scheinbar vollstän­
dig in Trümmern liegenden, ausgebombten Deutschlands plausible Argument der 

~begrenzten fiskalischen Leistungs(ähigkeit" nicht, da es hauptsächlich um die 

Rückabwicklung von Vermögensve.rschiebungen zwischen Prjvaten ging. Die zur 

Verteilung benötigte Vermögensmasse - Grundstücke und Rechte an diesen, Unter­

nehmen, Wertpapiere und Kunstwerke - war, soweit die Zerstörungen des Krieges 

außer Betracht blieben, vorhanden. rür diesen "nichcst3aclichen« Teil der Rücker­

stattung bedurfte es keines solventen staatlichen Schuldners. Für diesen Teil der 

Wiedergutmachung konnte .die Unmöglichkeit, im großen Seil Geldentschädigun­
gen zu leisten«, »keine Ausrede dafür bilden ( ... ), nun auch die Rückgabe dessen, 

was noch da ist und erstattet werden kann, hin:lUszllziehen.«)L 

Die weitere Besonderheit des Rückerst3ltungsrechrs zeichnete sich dadurch aus, daß 

die Besitzer, in der Regel im NS-Reich unbehelligt gebliebene Deutsche, unmittel­
bar zur »Wiedergutmachungsleistung. durch Herausgabe der Vermögensgegen­

sLände verpflichtet wurden . Zwar mußte nicht jeder» Verpflichtete« von vornherein 

ein »bösgläubiger Besitzer" sein. Durch die Rückabwicklung wurde jedoch die im 

Nalionalsozialismus vorgenommene Neuvencilung sichtbar. die nicht nur ~im 

deurschen Namen" geschehen war, sondern auch auf »deutsche Rechnung«. Die 

»Verstrickung in das Unrecht~ wurde so im ~unpolitischcn" Bereich der Vennö­

genstransaktion deutlich. Verfolgung und ihre folgen zeigeen sich nicht nur als 

staatliche oder halbst.aatliche MaßllJhmen des Parteiapparates und seiner Ableger, 

sondern als Teil einer sich über die Beute gierig hermachenden Gesellschaft. 
• Wiedergutmachung .. war nicht, wie im Entschädigungsrecht, auf einen Staat 

abschiebbar, für dessen Ersatzanspruch die Verfolgung nur noch Tatbestandsvor­
aussetzung war, sondern konkretisierte sich bereits verfahrensrechtlich in ,.Pflieh­

tige« und »Berechtigee«. Dies mag mit ein Grund dafür gewesen sein, daß immer 

wieder der Ruf nach dem SIaat als dem eigentlich Verpflichteten erscholl. Diese 

Besonderheit wirkt vermutlich bis heute (on, gibr es doch rrotz der Beständigkeit 

der Grundbücher keine detaillierten Studien oder Lokaluntersuchungen über diesen 

Aspekr der Judenverfolgung,l' entpuppt sich doch manche stolz präsentierte Ah­
nengalerie als mir mehr Flecken belastet als denen, die durch »Entbräunen« ent­

srchen. 

}O Einführend •. ß . OiesteJkamp, RccnlS- und verfaS5ungsge,dllchtlichc Probleme /ur Frühgcuhlch,e der 
Bundrsrcpublik Oeuuchb.nd. JuS 1980. $,4°1- 4°\, 481-48\, 790-796; '98,. S·96-IO>, 4°1-4'), 
48&-494, d,·, .ber nuf die . Wiedcrl(u,m>ehung. noch, ClnR~hl. 

J 1 So bereits KüSlcr, Winsehaftsultung '947. NT. !7. S. ", zu. n. Wem«, Zur Anwendung de, 
Rückerstmungsgesflzcs fur d.e amerik.no,eh. Zone. NJW 1947/48, S. SJ9ff., 5-\0, Fn.~ . 

) 1 Zum Frankl uner S,iftungsw~.en unter EinbeZJ,·hung ruckcrst.llungsH..:hllichcr Probleme vgl. den 
ku rten Bellrog von G. Sd"ebler. Das SchlCk .. J deT jüdischen S,ifrungen In der NS-Zell und d.e 
Wiederherstellung "'I lll ge r Stiftungen nach '941, In: A. Lustiger (Hrsg.), Jüd ische S"I,ungc-n In Fr:lflk. 
f\in ~m M'1n, 1988, S.407ff., 11,. Altar,\ . • Synagogen ln He.ss.n - ""0' geschah Mch 1941' 1988 . 
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Wic die gesamte " Wiedcrgutmachungsgesetzgebung« ist die Rückerstattung ohne 
historische Vorbufcr, schon weil die nationalsozialistische Verfolgung ohne Vorläu­

fer W~L Vereinzelte Gegenpositionen auch auf Seiten der VerfolgtenverbändcH 

dürften eher auf die polilische Schwäche des Rückersrattungsgedankens hindeuten, 

der von Anfang an äußerst kontrovers war. Die Folgen der nationalsozialistischen 
Verfolgung waren mit den Mitreln des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht zu bewälti­

gen . Die Besonderheit des Rückecstattungsrecht$ sah Max Hachenburg in der 

~Zwangslage~.J· Diese sei aber kein Kollekuvzwang gewesen, wie ihn das Zivilrecht 

be:lchten könnte. Die furchtbare Lage, in der sich der Verfolgte befunden habe, habe 

in ihm das unerbittliche Angstgefühl geweckt, das ihn unfrei gemacht habe. Auf 

Seiten des Erwerbers seien verschiedenartige, vom FreundschaftSdienst bis zur 

kaltblütigen Ausnützung einer günstigen Gelegenheit gehende Einstellungen denk­

bar. Nicht jeder Verpflichtete müsse ein bschlechter Kerl" sein. Ein Verkauf sei an 
sich noch kein gegen die guten Sinen verstoßendes Rechtsgeschäft gewesen . 

IV. Die Auseinandersetzung Jtm ein Rückerstattungsgesetz in der US-Zone 

Nicht ohne Zorn schrieb Adolf Arndt, später .Kronjurist« der SPD, damals noch 

Ministerialrat in Wiesbaden, im Februar 1948 nach Erlaß des Gesetzes Nr. 59 vom 

tO. 1 I. 1947 durch die US-Militärregierung (Rückerstattung fesrstellbarer Vermö­
gensgegenstände - US REG)Jl Und nicht durch den Uinderrat in der amerikanischen 

ZoneJ6, W:lS die Süddeutsche Juristenzeitung als ~die Tragödie dieses Gcsct7.es­

bezeichneteY ~Die Ruckerstattung hat dadurch nicht aufgehört, eine deutsche 
Aufgabe zu sein .,, )~ 

Vorausgegangen war, nachdem mit dem Mi[jtärregierungsgesel%. Nr. 52 über die 

Sperre und KonrroJlc von Vermögen eine Sicherstellung der Vermögensgegenstände 
erreicht worden war,)? ein Tauziehen zwischen deutschen Stellen, insbesondere des 

Linderrats, und der US-Militärregierung mit insgesamt neun deutschen und drei 

amerikanischen Entwürfen. unterbrochen durch den erfolglosen Versuch der US­

Militärregierung zur Herbeiführung einer mehrzonalen Lösung durch den Kon­
trollrat (April-September I <)47)}0 

Im Streit um die Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses zwischen Berechtigtem 

(verfolgtem Eigentümer) und Verpflichtetem (nicht verfolgtem Besitzer) ging es 
wesentlich um die Verteilung des nRisikos Nationalsozialismus«. Zu entscheiden 

J) S. L. ß. die Von G . Wc", h~rausgcg~bcncn .MlItn,lien ZU( Gesch,ch,e des Rück ersllllungsrcch"., 0.J. 
(19\4) ($chrifttnrtioe ~um BerlinlT RückerslOllungsrocb" Sand j); H .Slraus.. Dil' RückcrSl,"ung 
entzogener und g .... ubtcr Vermogensgegenstände. m: AXls Vicums Le.lgu<"lAmcncan Assoclatu.m for 
Former Europ<.n Jurost> (lirsg.). DeulS<h,' Wiede rgullll,chung '9\7. Ein~ Sert< von Vonr:ig~n. 
geo11tm über den Sender WHOM, Nl"W York. '951, S. 1 Z. 

)4 Vgl. M. H~chcnburg. Kollek""'''''ng oder Zw.lngsl age ? SJZ '949. Sp. 79911.. gOI 

J5 Amubl." der US-Militärrcglerung v. 10. t I. '947, Ausg .• bc .G •. $. I; HcssGVßI. '947, Beilage Nr·9. 
5. tl J 11. 

J6 Bestehend aus den MinlSlerpraSldtnten der Länder (\V'uruembcrg-B,den. B.ytrn. Hes<fn) und dem 
RegIerenden Bürgcrm<lSlcr von Bremen. Vgl. Schw.r? (Fn. 6), lhnd I, S. 'I; TI,. Stammen. D" ,lIiierte 
Be .. t:(.ungSrcgmle In D eutschland.)1I; J. Bccker/ ders.lP. W.ldmann (H,,~.), VorgeschIchte der Bundes· 
republik DeulSchbnd. '979. S. 6, H., 7J I. 

17 SJZ '917. Sp. 567. 
}~ A. Amd" 0.5 Rucktr\ l:iltUngs-Gesclz der .merikanoschcn Zone, NJW 1947/48, S. 161 fr. 
J9 Vgl. Schwarz (I'n. 6). Bond I, S. '5 ; zur völkerrechtlichen Bedeu tun g lind Ißlcrn.llonaJen Verl,ulblrun­

gen s. H.llus~hbom, UI Schwarz (Fn . 6). Band 11. S. rH .. zur unrc"clJJ~dlichen '.ctllichen RC%cp"on des 
Mililar rcglerun!;sge.<elzcs r.S' m den eonulnen Be.<arzungs2onen S. 'J rr. 

40 Hierzu und zu m folgenden Schwarz (Fn. 6), ß,nd I. S. z8--j 4. 

47 
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war letztlich die Frage. wessen Sphäre dieses .Risiko~ ~u?uorctnen war. Die in 

dieser Scharfe formulierte Fragestellung mag heute ~bsurd erscheinen. Um nidns 

anderes handclte es sich aber bei »der Lösung des Interessenkonflikts zwischen dem 

Rückerstattungsbcrcclltigten und d('ffi gutgläubigen Erwerber des jenem entzoge­
nen Vcrmögensobjektes«.l' .Gutgläubiger Erwerb" kam in Betracht beim Erwerb 

von Drillen, also auch beim käuflichen Erwerb vom Staat oder bei dessen Entschä­

digungsgewährung durch »arisierten« jüdischen Besitz fÜT Enteignungsmaßnahmen 
seinerseits beim Erwerber. Ähnlich lag das Problem beim " freiwilligen" Verkauf, 

waT hier doch zu entscheiden, zu Lasten welcher Seile die Kollektivverfolgung zu 

berücksichtigen war. ETste deutsche Entwürfe [945/46, darunter ein vom späteren 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Professor Dr. f-1allstein mitgezeichncter hcssi­

scher Entwurf, sahen ~usnahmslos den Schutz des gutgläubigen Erwerbs vor oder, 
wie ein Entwurf des bayerischen Ministerpräsidcnten Iioegncr (SPD), die Erset­

zung der Naturalresti\lltion durch eine ,)billige Entschädjgung~ aus Mitteln der 

öffentlichen Band . 
Mit der Vorlage ihrer abweichenden Vorstellungen 7,eigee die US-Militärregierung 

die Mangelhaftigkeit der deutschen Entwürfe. Diese Kritik wurde nUT zum Teil vom 

Sonderausschuß des Länderrats Anfang November '947 übernommen, dessen 

Modifizicrung der Linderrat 3m 7. [ 1 . '947 annahm. Angesichts nicht unerheblicher 
Abwcichungen, bei denen es sich -nicht nur um eint ,Bereinigung des Gesetzes von 

Mangcln(~, sondern um »eine weitgehende Umgestaltung an kritischen Punkten~ 

handelte." beharrte die US-MilitäTfegierung auf der Verabschiedung ihrer eigenen 

Vorschläge und sctzte 3m &. November ein Ultimatum für denselben Tag, das der 

Länderrat durch Verabschiedung seines Enrwurfs ungenutzt verstreichen ließY 

Angesichts dieser Entwicklung bleiben an der Ernsthaftigkeit des Bekenntnisses zu 

einer deutschen Gesetzgebung ,.um der Rehabilitation des deutschen Volke~ wil­

len ,,·' Zweifel bestehcn. 

Nach den von Schwan. ausgewerteten Quellen ~ußerte sich in de.r inncnpolitischen 

Diskussion bereits dam:.lls ein großes Unbehagen, die politische Verantwortung für 

ein solches Gesell. zu übernehmen. Mit Rücksichtnahme auf diese Stimmungen 

hatten ~ieh die deutschen Srellen gegenüber der US-Militärregierung auf ein Poker­

spielH eingelassen, bei dem sie ihre Kancn schlichtweg überreizt h;lncll. Die 

Ausgestaltung des Rechtsverhälmisses zwischen Berechtigtem und Verpflichtetem 

konnte nicht die gesellschaftliche und politische Entwicklung nach '9>3 ausblenden . 

Nach der mörderischen nationalsoLialislischen Verfolgung hätte das »Risiko NS~ 
und weitgehend auch das »Risiko Krieg~ bei den delltschen Besitzern liegen müssen. 

Eine grund5ät~lich andere Risikoveneilung härte bedeutet. den Verfolgten die 

eigene Verfolgung zur Last zu legen. Wenn es darum ging. wer von beiden für 

Verfolgungsmaßnahmen einzustehen hatte, konnte dafür nur der nichtverfolgte 

Besitzende in Berracht kommen , Auf deutscher Seite realisiene man weitgehend die 

grundsätzliche Verantwonung für die Vergangenheit nicht. Zwar mag in Expenen­

kreisen. also vornehmlich in den Kreisen, die sich (ür eine Rückerstallungsgesctzge-

4' So M. H a.chenburg, D.'-' "merikan,schc und französISche Rückerstatlungsgeset:!. ,m Widcmrea. NJW 
r9~7/~ S . s. }ll. 

4' SchWor>: Wn. 6). Band r, S. S f , 'm conulnen S . .> '-58. 
H Zum Abl.uf der Emgnrssc .m 8.11. '?47 5. Schwarz, S. \J; 2um T,·il Jnd,·" die Darstellung von 

O. Küs'cr, Oß '947, 908, und A. Arndl. NJW '947/4S, S. ,621. 
H So der d,m.lige lvl imstcoJI"'t ,m blyemchen St>alsmlnl51enum lur Jus',,- w. Ro.mer, Wiedergutma· 

chung, In: -r:.,gung deutscher JU"$l<n ßld Godcsbcrg, JO. Septembtr/ l. Oktober. Reden und Vorträge. 
' 947.5 . '46; zur Tagunt; ,.gl. auch SJZ '947. Sp. )6711. 

45 Vgl. 'lieh die Aulzählu ng der E"tscher du"gs>I"·rn ... v~n und d i< R.c,kllon der Mi.glitder des Sondor­
, ,, , schu,se., bel Schw"'·L, S.O. Fn. " und 1\. 
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bung einsetzten. ein RegelungswiJle vorhanden gewesen sein,'~ ein Umstand. der 

auch in der spätereil bundesrcpublik~nischen Wiedergutmachungsgesetzgchung zu 

beob<lchlen ist. Allein es mangelte oauf diesem politisch so heiklen Gebiet«;7 »das 

zu den drängendsten. aber auch schwierigsten und undankbarsten Aufgaben der 

gegenwänigen deulSchen Rechtspolitik gehärt.;8 wie ein zeitgenössischer und an 

den Verhandlungen betciligtCf Ministerialbeamter notierte, an einer entsprechenden 

politischen und gesellschaftlichen Fürsprache, die sich beherzt auch gegen die breite 

Kritik an der Rückerst.lttungsgesctzgebung hältc durchsetzen wollen. Angesichts 

dieser lage greift die frage von Schwarz. ob das US-REG ein den Deutschen 

aufgezwungenes Gesetz gewesen sei, zu kurz. Seine euphemistische Eioschäc:wng, 

dieses Gesetz sei »in der Subst~nz) wenn 3uch nicht der äußeren Form, ein 

sühnender Akt der Deutschen« gewesen,'? ist zu bezweifeln . 

Neben dem mangelnden deutschen Willen, die politische VeraOlwonung für ein 

RückerstJtcungsgesetz zu übernehmen, blieb der politische Dissens [rotZ verschie­

dendicher Annäherungen auf beiden Seiten im Grundsätzlichen bestehen. Auch 

!loch im ktzten deutschen Entwurf hatte man sich mit dem Kern der ~merikani­

schen Rückersl3uungsvorstcllungen) dem Grundsatz der NaturaJreSlitulion, nicht 
abgefunden . Bei sog. ..einfacher Entziehung«, d. h. in dem Falle, in dem der 

Verpflichtete nicht selbst und unmittelbar an der Vermögcnsenrziehung beteiligt 

gewesen war - das waren in der Rückerstattungsabwicklung die meiSten Fälle -, vor 

dem 16.4. '938 (Tnkralttreten der Anmeldeverordnung, nach der d3s gesamte 

Vermögen der Juden anmeldepflichtig wurde) 5011te den Gericlncn die Befugnis 

zum Gddausgleich statt Naturalrestitution gegeben werden, wenn .. bei gerechter 

Abwägung aller Umstände die Rückerstauung für den Berechtigten einen unbilligen 

Vorteil und für den Pflichtigen einen unbilligen Nachreil bedeuten« würde. Damit 

wäre ein unbestimmtes richterliches Ermessen an die Stelle einer klaren gesetzgebe­

rischen Entscheidung über die Veneilung der Verlolgungsfolgen gesetzt worden. 

Die amerikanisehe Besatzungsmacht beließ es beim Grundsatz der Naturalrestitu­

tion (vgl. Art. I, 4, 7 u. [4 US-REG). Der deutsche Widerstand hatte jedoch bereits 

zuvor ZU dem in das Gesetz dann eingeflossenen Zugeständnis geführt, daß die 

Kollektivverfolgung der Juden nicht bereits zum Zeitpunkt der nationalsozialisti­

schen Mnchlübernahme (30. r. [933), sondern erst ab den sog. Nürnberger Rassege­
setzen (15.9. 1935) galt (5. sogleich im Text unter V 1.). Die In[eressen der Pflichti­

gen sollten gegenüber den Beteiligten wesentlich stärker geschützt werden. Entge­

gen der späteren Regelung, wonach im Falle einer »schweren Enlziehung " 

Entziehung mittels eines gegen die guten Sitten verstoßenden Rechtsgeschäfts. 

durch Drohung, widerrechtliche Wegnlhmc oder sonstige unerlaubte Handlung -

ein Nacherwerber gleichfalls den dafür geltenden strengeren Haftungsmaßstäben 
unterworfen wurde, wenn er von dieser gewußt h.:\tle oder hätte wissen müssen 

(Art. 30 US-REG), sollte die HafLungserweiterung nur bei sittlich vorwerlbarem 
Verhalten, also bei Mitwirkung an der schweren Entziehung eintreten . Der loyale 

PClicluige sollte den gesamten Kaufpreis, auch den Teil, der dem Berechtigten wegen 

Beschlagnahme oder Abgaben nicht zugeflossen war, zurückerhalten. Eine Verrin­

gerung des zurückzlI'l.ahlcnden K3ufpreiscs dürfe nur bei vom Pllichtigen zu 

46 Auf dJ~scO Kr"" "hclIlt SChWlr7., B,nd I. S. J g (\"gl. ,ber luch Bond 11. S. Sen). ,bzustell en. Zur 
unlerschJcdiJchen Sichtw«. ,' ~u ch Innerhalb des KreISes d .. Rückcrs"ltu ngsbcförwortcr s. be,spwllllft 
die Kr1(ik von Scll"",,,, (Bond I, S. Hf.) an Kü ster. 

47 So W. Rocmer (Fn. 44). S. I J9. 
48 So W. Rotrncr. Unc; I,~nm Cl' kur\g, SJ Z '947. Sp. 16). 
49 B.nd 11, S. 801; vgl. beretl. B;md I. S. S8 . Noch Au'wertung vor lll~m lilliener Arch,ve ,d,lIvPerit 

SchwOTz "cb~n J lhr< sp;iter ('98,) ,"In" Au[{,ssung (B."d 11 .• S. 801-808). 

49 
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ja vertretenden Belastungen eintreten . Damit sollten alle verfolgungsbedingten Zu­

griffe auf den Kaufpreis sowie die durch Kriegsschäden bedingten Wertminderun­
gen unmittelbar auf die Verfolgten abgewälz.t werden . Sie, nicht die VerpniclHelcn, 

häeten das Risiko eventueller, im jahre [947 noch nicht absehbarer staatlicher 

Ers3.tzleistungen tragen müssen. Auch dieser Aufweichung einer klaren Risikover­

teilung sperne sich die amerikanische Militärregierung (vgl. An.44 US-R EG) 

cbenso wie sie es dem Berechtigten nicht z.umulete, wie von deutscher Seilc 
vorgeschlagen, bei der U nternchmcnsrückerstanung ErsatzansprUche gegen das 

Deutsche Reich aus der Kriegszeit, deren Realisierung ebenfalls nicht absehbar war, 

übc.>rnchmen zu müssen . Dies hälte gleichfalls eine Abwälzung von Kriegsschäden 

auf den Berechtigten bedeuter. Die immer wieder auf das heftigste angegriffene und 

deutscherseits in ihrer Bedeutung übersehäu;te Einrichtung einer Nachfolgeorgani­

sation für »erblose Vermögen« und versäumte Ansprüche solhe nicht im Ausland 

ansässig sein, weil man eine übennäßige und die deutsche Wirtschaft gefährdende 
M::lchrkonzentration befürchtete. Deshalb sollten vier voneinander unabhängige 

und selbslverwalrete, aber uneer deutscher Aufsicht srehende Nachfolgeorganisatio­

nen für landwirtSchaftlichen. industriellen, ~tadtischen und sonseigen Besitz ge­

schaHen werden. Mit der Errichtung der Jewish Restitution Successor Organization 

(IRSO) mit Sitz in New York (vgJ. Art. Jo-I3 US-REG sowie die dazu ergangene 

A us(ü h run gs verord n ung v. 23. 6. (948) gab die amerikan ische Mil i tärregierung auch 
in diesem Punkt nicht nach. Die Heranziehung riickersta[[eten Vermögens zum 

Lastenausgleich wurde von ihr ebenfalls abgelehnt. 

V Die Rechtsquellen der Rückerstattung in den übrzgen westlichen Zonen 

Trotz unterschiedlicher Rechlsquellenlage in den drei westlichen Besacwngswncn 

und den Westsektoren Berlins besl;ind weitgehende Gleichförmigkeit des Rücker­

sr3uungsredus in diesen Bes~t:l.Ungsgebieten. Die Angleichung der regelungstech­

nisch sehr verschiedenen Rechtslage in der franz.ösischen Zone, in der nur ein sehr 

geringer Teil aller Rückerstallungsfällc abzuwickeln waren, wurde weitgehend über 

die Rechrsprechung hergestellt. 

In der britischen Zone erging das weitgehend bis in die Einzelheiten am US-REG 

ausgericbtete Gesetz Nr. 59 der britischen Militarregierung vom 12. 5.1949 über 
Rückerstattung festscellbarer Vermögcnsgegensrände an Opfer der nationalsoziali­

stischen Vnterdrückungsmaßnahmen. so Deutsche unveröffenrliclHC E/Hwürfe ge­

I"ngten nicht über Fürsorgeregelungen oder 3m ZiviirechI haftende und danli[ völlig 

unz.ureiehende Regelungen hinaus. Nach ßebnntwerdcn des US-REG sahen sie 

anstelle der Rückematlllng Entschädigung vor, womit das problem allein auf den 

Staat verlagert werden sollte. Entsprechende Kritik ;10 den Vor5chlägen der US­
Zone war auch hier zu vernehmen. Gemaß der Linie der britischen Bcsat:wngspoli­

tik kam es zu keiner vergleichba.ren Kontroverse wie in der US-Zone." DIe britische 

revidierte Version des US-REG wurde dann auch als Anordnung B KlO (49) 180 der 

AUiierten Kommandantur Berlin (REAO) vom 26.7. 1949" für die drei WescseklO­

ren erlassen . 

50 Aml<hlau der Milillrreglfruog Dculschl.lnd. Brlo ,cht< l<ontrollg.bICI. N,. ,s. S. 1169. hier Zl(j~rl nach 
cl,·, Ausgabe von H . G Frwk., I..<'OIf,dnl des W'cdngutmachun"srcch IS lur die brJll5Ch bese"" Zone, 
0.]. (19~9). 

5' ZUnI Ganzen Schwarz, Blnd I, S. 59-67; W. 11 . S. 81 J I. 
jl Rückerslallung fC$l s,ellbarcr Vl"rlnögensg'1":ens,ändc ,In Opfer der nwö",\lsö~ I.lli stlSch cn Unlerdrii k­

kungsm •. ßnahmcn, V081. für Groß-Be,lin 1949 I, 11 1. Dnu S<.h wo r~, B,nd [, S. 66 1. 
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In der fr71nzösischen Zone zeigten die bereits 1946 entStandenen deutschen Ent­

würfe eine ähnliche Zurückhaltung gegenüber dem Gedanken der Rückerstattung, 

wie sie in der britischen Zone und in den ersten Entwürfen der US-Zone und der 

Stellungnahme des Länderral5 im November '947 zum Ausdruck gekommen 

waren . Die ebenf:lJls am 10. 1 I. t947 erlassene Verordnung Nr. '20 über Rückerstat­
tung geraubter Vermögensobjekte der französischen MilitärregierunglJ übernahm 

ohne große Änderung die innerfranzösische Gesetzgebung. die weitgehend auf 

staatliche Zwangsakte im R.ahmen der deUlschen Besetzung zu reagieren hatte. 

»Gutgläubiger Erwerb" wurde nur, ähnJich der Regelung in § 935 BGB, in den 

Fällen der Entziehung des Eigentums ohne die Zustimmung des Eigentümers durch 

Maßnahmen des Staates oder der Panei ausgeschlossen. J n diesen Fällen konnte 
jedoch der Verpflichtete vom Begünstigten die Zahlung des von ihm entrichteten 

Kaufpreises verlangen, ohne Rücksicht auf den gegenwärtigen Wert des Objekts 

und unter völliger Außerachrlassung der Tatsache, daß der Berechtigte gerade 

wegen der Verfolgung in diesen fällen kein Emgelt erhalten haue. Der Rüc.kerscat­

tungs~nspruch beinhaltete damit lediglich ein "Recht des Rückhufs« .14 Bei der 

zwar anfechtbaren, von ihm selbst vorgenommenen Veräußerung blieb es bei dem 

rechtsgültigen Erwerb des gutgläubigen jetzigen Inhabers .1I 

Die unterschiedliche Stimmungslage umschrieb Max Hachenburg!6 mit den folgen­

den Worten : 

.D~s afllcrikanische Gesetz Zflgl volle Symp~lhie fur die Opfer des Nationalsozlalümus. 
Durch das fram.osischc geht ein Zug von geringer Zuneigung, Man fühh In FrankreICh die 
WundeIl, welche die deuischen Besat~ungen dem Lande geschlagen haben. Die Vcrgulungen 
hierfür fordern den Vorrang vor einer Wiedcrgu.machung des den Angehi:mgcn des Dcul­
sehen Reiches - und seien sie auch Gegner Hitlers gewesen - zugefügten Unrechts. So macht 
d~s franZÖSISche Gesetz den Eindruck emer unwil.lig gewährten KonzeSSIOn. " 

Die unterschiedliche Rechtslage in der französischen Zone wurde wenigstens teil­

weise durch die Rechtsprechung des französischen Revisionsgerichts abgemildertY 

Schadensersat~ansprüche gegen das Deutsche Reich oder einen anderen öffentlichen 
Rechtsträger waren weitgehend ausgeschlossen . Nach den bricischen und amerika­

nischen Gesct7.(;n waren solche Ansprüche wenigstens feststell bar. 

Diese Lücke wurde durch das eigens dafür geschaffene, 48 Paragraphen umfassende 

ßundesrückerst3ttungsgesct2. aus dem Jahre 1957\s geschlossen, das erstmals die 

Realisierung solcher Ansprüche in allen Zonen ermöglichte. 

VI. Die Grundzüge des Rückerstattungsrechts nach den 20nenregeLungen 

Zweck der Rückcrsrattungsgesetze war es, .,in Inöglichst großem Umfange be­

schleunigt die RiickerSl:mung feststellbarer Vermögensgegenstände (Sachen und 

\J A m .. hhtt des lr"llzomchen Oberkomm,ndo< In Dcutschbnd (Journal Of(ic, el), Ne. I 19 v. 
'4 , Il. '9~7, S. 1219. 

14 So M. Hachcnburg, Das .mc"kan,sche und do s franzö mchc Rückcr"J"ung,,{;~sel % 'm \'(Iide",,,", 
NJW 19H /48, S , )21 ff. , }H. 

11 Zur kampli>'lOn en Recillsl.gr vg!. H,chenburg, ebd. 
\6 E.bd., S. )!"-

17 Zum Gan7.e" Sch\V",~. Band I, S,l8;>-F}, zur Rechtslage Lm S:urbnd S.Jl) 1., -zu Regtlun g$"n,,",~en 
Ln der sowlells<h"n ßcsolz,mgszone $. PS {(" für Ö "errelch vgl. G . Klein, '9)8- 196 &. D reißig Johre ; 
VermögensentzIehung und Rü ckerstaHung. Ö JZ '969' S. s71L und 8, rr. 

58 Bundt'gc,I<"~ zu r Rcgell"'~ der ruckt'-'llll ungsrt chtlichen Gcldverbmdl ichkem'n des Deutschen 
Reichs und glelchgeSlellter :Rccht s t r~ger \', '9 , 7· 1917. BGB!. I, 734· Überblick beL Scbwar> .. JuS '9S6, 
S. HJ Ir., ~ 1 \ f. Zu d en Ei nzelheiten s, G. BlcsSln/H. Wilden, Bundcsrückerstallungsgesetz, Komm .. n­
.. r, 19\8; W. 11. 

5 I 
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Rechte) an natürliche oder juristische Personen zu bewirken, denen sie in der Zeit 
vom 30.Januar 1933 bis 2um 8. Mai 1945 (im folgenden als die maßgebende Zeit 
bezeichnet) aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität. der politischen Auffas­
sung oder der politischen Gegnerschaft gegen den Nationalso:t.ialismus ungerecht­
fenigt entzogen worden sind.)9 "Feststellbarkeit der Vermögensgegenstände. be­
traf den Zeitpunkt der Entziehung. rm Falle des verschuldeten Untergangs, was vor 

allem Fälle hoheitlicher Wegnahme betraf, bestand ein Schadensersatzanspruch 
(§§ 26 Abs. 2 BrReg, 30 Abs. 1 US-REG. 26 Abs. 3 und 27 Abs. 2 REAO). Rücker­
stattungsrechtliche Schadensersatzansprüche gegen das Reich wurden hier e/"StouJs 
durch das Bundesrückerstaltungsgeseez möglich.60 

Die Kolleklivvcrfolgung der Juden wurde mit Hilfe einer als gesetzliche Vermutung 
ausgestatteten BeweiserJeichterung ancrkannr.6

• Hier spielte vor allem die bereits 
erwähnte Problematik der »Gutgläubigkeit. eine RoJle.6' Individuelle Verfolgung 
wurde angenommen, wenn die Veraußerung oder Aufgabe der Vennögensgegen­
stände durch jemanden erfolgte, der unmittelbar Verfolgungsmaßnahmen im Sinne 
des Ar\. 1 ausgesetzt worden wu (Art . 3 Abs. r a US-REG). Diese gcsec;diche 
Vermutung konnte durch den Beweis widerlegt werden. daß der Veräußeret einen 
angemessenen Kaufpreis erhalten halte und er über ihn frei verfügen konnte 
(Abs. 2). Bei Kollektivverfolgungen WH zusätzlich zu beweisen, . daß das Rechtsge­
schäft seinem wesentlichen [nhalt nach auch ohne die Herrschaft des Nationalsozia­
lismus abgeschlossen worden wäre oder daß der Erwerbcr in besonderer Weise und 
mit wesentlichem Erfolg den Schutz der Vermögensinteressen d es ßerechtig!en oder 
seines Rechtsvorgängers wahrgenommen hat, z. B. durch Mitwirkung bei einer 
Vcrmägensübenragung ins AusJand~ (An. 4 Abs. 1 US-REG). Als Zugeständnis an 
deutsche Forderungen galt dies aber nur für die Zeit vom 15 · September '935 (Erlaß 
det sog. Nürnberger Rassegesctzc) bis zum 8. Mai 1945 . Das bedeurete den Aus­
schluß aus der Rückerscanung für] uden, die vor dem, 5·9· 193 5 in Vorahnung der 
kommenden Entwicklung ohne individuelle Verfolgung ihren BemL zum angemes­
senen und frei verfügbaren Kaufpreis veräußert hatten. Uneinheillich WJr die 
Rechtsprechung hinsichtlich der Annahme einer Kollektivverfolgung " arischer~ 

Ehepartner.6J 

Inwieweit rückblickend der Verfolgten begriff durch den Ausschluß ganzer Grup­
pierungen ähnliche Probleme wie im Entschädigungsrecht aufwarf, ist nicht ersicht­
lich . Für Verfolgte aus ärmeren Bcvölkerungsschiehtcn war die RückcrstJllung 
ohnehin von geringer Bedeutung. Alle RückerstanungsgcsetLe erkannten die Ver­
folgung aus Grunden der Nationalität bzw. aufgrund der Staats- oder VoJkszugehö­
rigkeit im GegenSJt7; zur Entschädigungsgesetzgebung an . Das Oberlandesgericht 
Bremen verweigerte jedoch in einer Entscheidung aus dem Jahre t95 2 Kommunisten 
die Anerkennung als Kollektivvcrfolg{e, da sie aus dem politischen Leben. nicht 

19 § I I I ßrReg; !.s t gleIch lautend § I 1 I US·REG. vgl. a. Art. I VO Nr. r 10. Die Bc,onJcrh,·,lm d.r 
r,.n~os~ch," Rechtslage werden Im fol!:endcn vern,chlls Slgl, s. clnu Schw.1I-J.. Bano r, 5. 19 S-)l 9. 

60 Vgl . SChW4r-l. w. r. s. I ~l u. 11711. "nd die H tnWC1Se bel {'n. )~. 
61 Die >(nl"l,lehungsvcmlUluil g- nach An. } Ab, . • b) US-REG. BrREG u. RF.AO lautt t: . , . Zugunslen 

'IO~ ßertchugtcn "'"d vem lulCt. daß Cln In dn z..·n vOm }o.J,nuu ' 9H bts 8. M" '941 obgeschlos,,·· 
nes Rcchtsgeschlft emf Vcrmögcnsenl:t.lchung Im Sinne des Art ikels 1 damelI" .. . b ) ",e.nn die 
Vrriuß(:rung OdCT Aufgabe Cules V('rmög:('.n s g.e~en5{;'Indes seit ens einer Perso n vor~C'n()mmt:n wurdt' . 
die ~u t·mer Grupp'· ,·On Pt rsonen gdlÖroC. welch,· In ihrer GCSlmthCll auS den Griinocn des Aroiktls I 

durch Maßnahmen d,·, S".r.s oder der NSDA P .us dem kulturellen und w"tS<'ha l tlichen Leben 
Deutsch lands 3ll, gesch~ltct werden soillo .• D azu Schwan, Jhnd I. S. ,,6f1. 

6. Zum -gutg.läublgen Envecb«, der vOr .lIen> bel b<lVeglichen S3chen b~lm Erwerb Im .• 0rd nung,nuß,­
gen üblichen GC5ch~ltsvcrkdlc" 111 Betr,,,,>! bm, s. Sch warz, Band I. S. 168 H. 

6, Duu Schwarl.. B.nd 1, S. ll6 f. 
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aber mit der Gesamtheit ihrer Anbängcr aus dem kulturellen und winschairlichen 

Leben Deutschlands hauen ausgeschaltet werden 501len.64 

Der Verfolgte halfe einen wahlweisen Anspruch auf Nach:!.ahJung des Unter­

schiedsbetrags zum angemessenen K2ufpreis unter Verziehe auf alle sonstigen 

Ansprüche (An. 16 US-REG) Art . 13 BrReg. Art. 14 REAO). Dieser von deutscher 

Seite vorgeschlagene Anspruch erwies sich als problematisch. Zum einen fehlte eine 

Bestimmung darüber, ob das nicht :zur freien Verfügung ge:!.ahlte Kaufgeld dem 

entrichteten Kaufgeld zuzurechnen sei, was letztinsranzlich gegen die Auffassung 

der meisren Untergcrichte verneint wurde.61 Zum anderen war auch in den Rücker­

sr:mungsgesetzen, die nach der Wahrungsrefonn vom 1 r. 6. r 948 erlassen worden 

waren) das UmstelJungsproblem nIcht aufgegriffen worden. Hinzu kam, daß diese 

Versäumnisse von den Betroffenen meist nicht gesehen wurden. In der Praxis set:!.te 

sich eine Umstellung von J 0 : I durch. Dies bedeutete in den nIcht seltenen f<älJen 

für den Berechtigten) daß er lediglich ein Zehntel des restlichen Kaufpreises erhielt­

entsprechend hoch war der Gewinn des Verpflichteten. In der britischen Zone 

schwenkte die Rechtsprechung t956 allerdings zu einer flexiblen Umstellung um. 

Bei Wahl der Naturalrestitution ging dagegen die W:ihrungsumsrellung voll zu 

Lasten des Verpflichteten. Kaufgclder mußten in diesen Fällen nur zu einem Zehntel 

zurückgezahlt werden .66 

Für die Abwicklung der Rückerst<1uung wurden zentrale Anmcldebehörden ge­

schaffen, die faktisch eine zentrale Verfahrenskontrolle ausübtcn 67 und denen eine 

Verteilungsfunktion an die Wiedergutmachungsämter zukam, die als Schiedsinst3nz 

auf eine gütliche Einigung der Parteien hinwwirken und im Falle des Scheirerns die 

Sache an besondere Wiedergutmachungskammern6s der Landgerichte zu verweisen 

hauen.69 Über die sofortige Beschwerde wegen GesetzesverletLung enrschieden die 

Oberlandesgerichte. 7° 

Eine Besonderheit des Rückerstattungsrechts war die Tatsache) daß die Militärregie­

rungen der deutschen Seite die Letztemscheidung durch die Errichtung besonderer 

Obergerichte entzog, Dies führte zum Srreit zwischen den beteiligten Stellen in der 

US-Zone und veranlaßte immer wieder Mißfa!lenskundgebungen im Bundestag. 

Die Errichtung des Board of Review7' für die US-Zone im Jahre J 949, der bereits 

'950 durch den Courr of Restiturion Appeals (CORA, Besetzung: drei amerikani­

sche Oberrichter) abgelöst wurde7' und mit der Revision des Besatzungsstatuts vom 

6. 3. '9P in ~United Stares Court of Restitution Appe:l.Js of Ihe Allied High 

Commission for Germany " umhcnannt wurde, des Board of Review (ER, Beset-

6.1 OlG Bremen, RzW '9)2. 293; Kntik .uch bel Schw~rz. B.,nd I, S. 'H, Anm. J. ß"Schw~rz,dn nach 
e'gen.n Angaben sämtliche F.chzcrlschri(l<'n und d.ie l'achli,er~(Ur ~usgewcnel hOl (B.,nd l. S. 5), '" brs 
>uf die hlO< 'IW' hm. EnlSchtldung kern "''''''rte HinweIS zu filldcn. E. A. M,r,den, Ibnd 11, S. 611 fL, 
67j, ncnlll lueh Verlahren nl" ASlrülogtn und .Zigcullc"" als Anlragstcllcr. Aus der ge.,ngen Zahl 
genchulönTllgcr Auscon.nderse!lungtn bnn zumJßd.,t geschlossen werden. d.ll dieser Problematik 
,m RiickcfstltlungSrech, eme gmogere Bedeulung zubm. Zum Problem der Sch.t7.ung d,·s Geschält,· 
werts das Bsp. bel Genschd (Fn. 17), S·98, ['n.7. 

61 Dazu Schw.r>.. B>nd I, S. t g 3-1 g9, ')<>->37, ~ndcrs nach der VO. "0, cbd .• S. J' S. 
66 Ausfuhrlich Schwlr~. Band I, S. '77- rSJ und "<>-'JO. 
67 An. SJ US-REG, 47 BrREG; ablehnend v. Holst<m, Die praktische H.tndh.bung cl« Rü.:k"'SUllungs­

gC'Set>.e, rn der US·Zone, MDR t949. S. J4' ff.. 344. 
6g Nur n.ch § 66 Satz 4 US-Rf.G muß,. In der Tatsach"I1Insun7. Immer eon Richt.r Verfolgter <e,n. ygl. 

SchWarz. lhnd I, S. ,64 und Z70. 

69 VgJ . An. 6.1 US-REG, j S BrREG. 
70 Vgl Art 68 Abs. , US-REG. 6" Ab • . 2 BrREG. 
7' Die $JZ '947. Sp ,67. bezeIChnete den Rf\'"w-8oord, der alk Ent "he.ldungen der ordentlichen 

dcut.Schen Genth,c sollte aufheben kOl1ncn, .Is den .pernlich,,,,, Punkt- . 
72 N"h Schwarz, B,,,d I. $. 271 , war die, e'ne Ro~kuon ,uf dir deutsche Kruik .mlngclndcr Ju,"zlor­

m'gkelt< . 

53 
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54 zung: drei britische Richter), der 19S4 dureh das Supreme Restitution Court for the 
Bri.ish Zone of Gennany (SRCYI ersetzt wurde, und des Cour Superieure pour les 
Restitutions (CSR, Besetz,ung: drei französische Richter einschließlich des Präsiden­
ten und zwei deutsche Berufsrichter als weitere Beisitzer) für die franzosische Zone 
war eindeutig Ausdruck eines Mißtrauens gegenLiber der deutschen Justiz,7< das 
auch noch in den soer Jahren bestand,ll als dic Errichtung des obersten Rückerstat­
lungsgerichts (ORG) vereinbart wurde. In diesem 19S5 errichtccen Gericht gingen 
die zonalen alliierten Gerichte als die ersten drei Senate auf. Nach dem Vorbild 
internationaler Schiedsgerichte wurden die Senate jeweils mit einem neutra.!en 
Präsidenten und je zwei deutschen und alliierten Beisitzern besetzt?'; 
Hart war die kurze, zwölfrnonarige Anmeldefrist, die auch für die Erben und im 

Ausland lebende Berechtigte galt und die sehr streng, auch hinsichtlich der Konkrel­
heit der Anmeldung, von der Rechtsprechung gehandhabt wurde.77 

VII. Die Auseinandersetzung um eine Revision des Rückerslattungsrechts 

Die Kritik an der Rückerstallung, ein -starker Unsicherheitsfaktor in den Westzo­
nen«,'! entzündete sieh in der Fachwelt vor allem an der angeblichen Benachteili­
gung des »loyalen Erwerbers«, wurde aber immer wieder auch in ~lIgemeiner Form 
unter Hinweis auf die "in ihrem Kern und in rn~nchen Ausgestaltungen mit dem 
deutschen Rechtsdenken nicht in Einklang stehenden« GesetLe79 und auf die 
.zahlreichen Unklarheiten lind Bestimmungen, für die in unserem Recht keine 
enrsprechenden Vorbilder vorhanuen sind", 80 oder auf die einseitige Begünstigung 
vorgetragen. SI Das GeSetL gewähre »allen denkbaren Ansprüchen der durch natio­
nalsozialistische Verfolgung Geschädigten überreiche Genugtuung" und verlasse 

.die Grenzen der Gerechrigkeit" und dürfte deshalb »nach menschlicher Voraus· 
sicht leider nicht dazu beitragen«, »die von den nationalsoLialistischen Rasseapo­
steln verbrecherisch enrfaclue, noch weiter unter der Asche schwelende Glut 

endgültig auszulöschen., sondern sei vielmehr dazu angetan, "dem glimmenden 
Brand neuen Sauerstoff und neue Scheite zuzuführen«.sl Nach Scheitern der 

legislativen Revisionsversuche Lidee die Kritik auf die alliierren Spruchkörper. Ein 

73 Die Erncht ung folgte auf de.utsch.n Wunsch nlch ß<t~ihgung. Jede dcr Kammern b~bn1 ~u dem 
bnuschen Pr'is, denlcn und ~wel B .. murn eInen deutschen ßelSllzer, S. E. A. ~I"rsden, D as obeT" r 
Riickerst"tuIlß'gcnch, In Hcrford. In: Schwlr?, B.nd [I, S. 6 I , Ir.. 6,6 f. Anders h'nSIchtlich der 
Bc't t ~ung Schwarz, Band J, S. 277, und E. J. Cohn. The Board of Revlcw. In: 11,. [mem"t,ol,,1 ,nd 
Comp,rat,,'e bw Qu~n"ly 4 (19!j), S.49,{f., )06. 

74 YgL Cohn (Fn. 73), S. 49). Fn. 10; Schwao, Band I, S. 88,164 und t8 I 1.; ~ur L.ge In ßcrlin s. S.'77 f. 
7\ YgJ. M,r,den (Fn. 73), S. 6,",. 
76 Zum G,n"" M,rsJen, S. 6, 1-619 
77 Vgl. Schwarz. Band J, S.16\ I. 
78 Mehr h,"~ die Schriftlenung des ArcJllvs für die Clvilisn,che Pr"" uber die Rü cl<erst~ll un g nlch, zu 

v~mwrkcn, s. ohne Yerl.ss~r, Grundli'Hcn dC1" EntWIcklung des d.ulSchcn Zivilrecbt.s seH d.m 
Zus.\mlnwbruch. AcP 1\0 (1949). S. p fr., 69. 

79 So R. Harmenlng. Probleme des Riickersum,nprcchts, DRiZ 1.95°, S. ,SI; 'hnl. M. Kl ii ckmann In: 

G. v. SchmolleriH. M ... cr! A. Tobler, H~lldbuch d., BCSlt?ungsrecJn< , ' 9)7. § 5) (Innere Wiedcrgut­
nllchung), S. 4' (. FremdkOrper Im deutschen Rcchr;lebcn.); Im Bundesl'g l . B. Schne,der, BT,gsSten­
PrOlo ,1>'9. S 10.138 B (. fremdes Rc"<h'.); vg/. auch Fr:J.nke. LCLlfoden J", Wiedergutmachungsrechl' 
fur dIe bnllscho Zone, I~\O, s. 5. 

80 Rochlitz, Zum RuchrsLlltungsgcsc,z (U~-Zon.), BB 1915, S. 54}. 
8, Vgl. P. Goc".c u .•.. Dir Rüc_kerst<",utJ g In We"deulSchlanJ und Brdin, 1950, S. I H., Kluckm,nIl 

(Fn.79). s. ,>. 
S> So R. vOn Godin, D.\S R (i ,· kema"u"gsgcs .t~ Nr. 59 für das ,m,.rikonlSche Kontrollgcb,ct Deutsch­

lands, JR 1948, S.)L; vgl. luch GÖW· U.l. (Fn. Sl). S.8. 
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deutscher Senatspräsident führte aus: »Nicht nur § Z4l. BGB, sondern auch andere 
weniger wichtige feste Grundsätze des deutschen Rechts bleiben dem Board 
fremd.,R} nachdem er bereits zuvor die Institution eines die "allgemeinen deUtschen 

Interessen vor den Besatzungsgerichten und insbes. den RE-Gerichten z.u Gehör« 
bringenden \,amicus curiae« cingcforderr hane: 

. Durch eine Art StaaLSvenreter sollten nach meiner Aufbssung die rechtlichen, wircschafrli­
chen und psychologischen Vorausscuungcn und Auswirkungen eines Falles sine Ira ct studio 
klHgclcgl werden. In einigen der JCIl.1 entschiedenen Falle ist ein ~micus curiae tätig geworden 
- n:imlieh der Generaldireklor der jüdischen RE-Nachfolge-Organis~tion, der als hodllalen­
lIenes Mitglied der Ankbgevenretung In Nürnberg vor allem die Vorgange in den deulschen 
Konzentutions- u . Vernichtungslagern wm Gegenstand seiner Untersuchungen gemachl haI. 
Wer ~ber aus eIgenem Erleben weiß, was in Deutschland Jußerhalb der KZ und im einzelnen 
Ourchschnltlsdculschen vorging, u . wer mit Erschrecken u. Entsetzen bemerkt, daß angesichts 
vieler grober Unhilligkciten der RE-Regelungen die Giftpflanze des Antisemilismus in Men­
schen 2U wuchern begmnt, on denen SIe selbst Im Hitlerrcich nlChl Wurzel schlug, wird vor 
solcher naturnotwendig eonsclligen Unterrichtung ( ... ) warnen dÜrfen .• S' 

Auf der Rechten fonnienen sich .SchUlzverbände., die sich bereits im Sommer 
1950 zur " Vereinigung für loyale Restitution" zusammenschlossen, die ein eigenes 
Fachorgan herausgab, die ab April '950 erscheinende Monatsschrifr ~Dic Restitu­
tion - Die Zeirschrift zur Rtickerst:mung". Ss Programmatisch schrieb zur Eröffnung 

der damalige Oberbürgermeister von Baden-Baden und Mitglied des Badischen 
Landtags, Ernst Schlapper: 

hM:>.n muß den MUI haben, ausl.usprcchen, daß es nicht genügl, wenn der Einzelne sich auf das 
Schicksal ~on VIelleicht Millionen Rasse- und Glaubensgenossen beruft, um für sieb persönlich 
ietzl Anspruch auf NichlJgerkLirung eIßes \'on ihm abgeschlossenen Rechtsgeschäfls l.U 

erzwingen, nur weil das für ihn einen person lichen Vorteil bedeulcl.,,80 

D;ts polirische Ziel dieser Bewegung, die über den rechten Rand weit in die Mitte 

hineinragte, wie z.umindest die Stellungnahmen in anderen Fachzeitschriften87 zei­
gen, w~r die Revision des Rückerstallungsrechts und hilfsweise die: Gewährung 
einer staatlichen Entschädigung. Das ersre Ziel konnre aufgrund der alliierten 
Hoheitsrechte, die diese unmißverständlich zum Ausdruck brachten, bis sie die 
Rückerstattung im Überleirungsvenrag völkerrechtlich versteinerten, nid\[ erreicht 
werden . Das zweite Ziel wurde im Grunde genommen ebenfalls nicht erreicht, da 

das '969 schließlich erlassene Reparationsschädengesetz erst spät kam und bei 
weitem nicht den Vorstellungen der Betroffenen entsprach. Hier diirfren sich zum 
einen fiskalische Interessen, die angesichts der Probleme der NS- und Kriegsfolgen 
eher soziale als entschädigungsrechdiche Lösungen favorisiereen, ss mit den Interes­

sen der Verfolgtenverbände getroffen haben, die angesichts des deutschen Kassen­
standes zu Recht auf eine bevor~ugte Abwicklung der ~ Wiedergutmachung" be­
standen . Wesentlicher dürfte aber der Umstand gewesen sein, so kann z.umindest 

vermutee werden, daß dic .Großariseure~ sich weitgehend im VergJeichswcge 

8} K. Arndt. Entsch c,du n ~en des Bo~rd 01 Rev,ew, JZ '911. S. 6:)O ff., 601. 
84 K. Arndt , Die crs.en (wCH ere) EntscheIdungen des .merikamschen RückerSlatllmgs- und Btrulunpge­

rl eh.s . DRZ J910, S. 188 L, J08 fI ., 474 (f .• HSIf .• 1-19; .-gl. bereits dcrs .• Urteil sanrncrkung, NJW '949. 
S. S6J ff. 

8j Vgl. Schw:trz, Bmd J. S. 7'; s. auch die vom Htr.usgtbcr dieser ZCH schrilt vcrf>ßtc Schnft: H. Kolu«. 
F.nt"chung, Benubullg, Rückcrsutlung. Vom Wandel du BeZIehungen zWlSch,·n Juden und NichlJu. 
den durch Verfolgu ng und RcstHullon, '9j I. S. Il), und kn,pper Hill"'e" (S. '94 f ,) zur _ArbeIlSge· 
mtonschaft für Rücktrslallungsft .gen 10 der brollSd,l"O Zone (Herford ) • . 

86 Zitten nach Schwan .. B,nd I, S. 7'; zum Tenor dies er üllschrift s. die \"tdf,cltell ZII,le dort, S. 7'-9'. 
8] S. zuvOr Fn. 67,71 u. 78 fr. und well<r E. Schilkell, GrenL~n der Wied<rgutmachung, BB '950, S. 1 I 5/1. 

Im Ton, nochl ,ber 10 ,kr Sache moder21er die riickblickend c Schrift des Wiedergulm.chungsbeJm'tn 
und ·kommentators G. Blcssm. Wicdcrtutmachung, J ?60, S. '7-". 

&8 Di<s splche noch 1967 eme ,·rhcbliche Rolle .. s. BT.g,StenProt. \/0 1 I, S, 77H 11., Sh 10, S, 1 1179/f. 
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J6 einigten, der konjunkturelle Aufschwung der 50er Jahre die Verlusle einspielee und 
zus:üzliche staatliche Vergünstigungen erübrigte. Zurück blieben die kJejn~ und 

mittelsländischen Gewinnler. 

Auch wenn den Rückersr;)nungsgegnern ein durchschlagender Erfolg zunächse 
versagt blieb, so fanden diese Forderungen bereits par\amenrarisches Gehör, noch 

bevor sich Wiedergutmachungsbefürwoner für ein bundeseinheitliches Entschädi~ 

gungsrechl artikulieren konnten. Nach ersten Vorstößen im rbeinland~pfälzischen 

lind einer Debatte im würnemberg-hohcnzollernschen landtag, in der von allen 

Seiten betont wurde, dem jüdischen Rückkehrer sollten alle Rechte eingeräumt 

werden, nicht aber dem, der im Ausland geblieben sei.89 preschte die fDP bereits am 

4. 11. 194990 - der Deutsche Bundestag war erstmals Anfang September zusammen­
gekommen - mit dem Antrag vor. die Bundesregierung solle das Einverständnis der 

Bes3tzungsbehörden für ein Bundesgeset:r. beereffend Rückerstattung einholen. Die 
Revisionstendenzen traten durch den radikalen Anrrag der Wirtschaftlichen Auf­

bauvereinigung (WA V) und des Zentrums vom 27.4 . 1 ~ 509' klar zutage, die eine 
Herausnahme derjenigen Verfolgten aus dem Rückerslauungsrecht verlangten, 

gegen die der Nachweis erbrachr werden konnte, daß der seinerzeitige Kaufab­

schluß nicht unter Zwang (I) zustande gekommen sei. Auch bei sLlaclichem Zwang 

sollte nur in Ausnahmefä.llen Natura.lrestitution gewähre werden. Bei sta.arlieher 

Hinterlegung der Kaufsumme sollte auch der Staat haften. Dies h~ue die weitge­

hende Abschaffung der Rückerstattung bedeutet. Hinter dem jurisrisch verbrämten 

Antrag »betr.: Änderung des Rückersrattungsgesetzes« einiger CSU-Abgeordneter 

vom 2.6. 19509' verbarg sich die Abschaffung der Vermutung der Kollekr;vverfol­
gung. Dies kam der Hauprforderung des Antrags von W A V und Zentrum gleich. 

Schließlich äußerte sich luch die CDU/C$U-Fraktion. In ihrer Anfrage Nr. 125 

vorn 10.10. (9509) nach »offenkundigen Härten. wurde bereits die Ausweichstrare­

gie nach staatlicher Entschädigung deutlich. Adolf Arndt entgegnete, und dies lag 

auf der Linie. die die SPD von Anfang an zeigte,9~ als Teilproblem könnte die 

Rückerst~rtung nur mit den großen Problemen der" Wiedergutmachung« behandelt 

werden. und hier sei noch viel zu wn. 9l Ein Antrag der Bayernpartei machte 

deutlich, daß die Forderung nach staatlichen Entschädigungsleistungen ideologisch 

auf die Verlagerung der Verantwortlichkeit auf einige wenige für die Verg.1ngenheit 

abzielte. Im Antrag wurde gefordert, »die Rückerstattung ausschließlich nach den 

allgemeinen Grundsätzen des billigen Rechts zu regeln und jede Nebenabsicht der 
Vergeltung (Retalialion) und der Kollektivdiffamierung zu beseiligen«}6 

Der Ruf nach seaadichen Enrschädigungsleistungen war auch eine Folge der Hal­

tung der Alliierten. die von Anfang an in den '95 I beginnenden Verhandlungen 
zum Deutschlandven.rag alle Revisionsabsichren zu6ickgewiesen harccn.97 Bemü­

hungen jüdischer Verbände und Hilfsorganisationen auf eine völkerrechtliche Aner­

kennung jüdischer Ansprüche hatten sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit 

89 Vgl. SChW;lrz, W. I. S. g~ . 

90 .Vcrronhellilchuog des Ruck"SI.uungsrcchts <, BTlgs0rs. ' / '59. Eben,o Weber, BTag,StenProt. , / 
219, S. ,o41~ A. 

9' BTag$D~ . , / 886. 
91 J\T2g'Ors . ' / 1010. 

9} BT.gsDrs. ,11455 · 
94 Vgl. BT.gsDrs. 1/ ,8,S v. ,~. J. 195', m', dn dir SPD ,·m .Wicd~rguun.(hung.gcsc"tZ.< und <>ne 

Regelung gegenuber dem S'l."C Israel lonk"c. 
95 BTagsSl<nProt. ,1175, S. '7S'I C/D. 
96 Vgl. BT.gsO"'. ,h447. S. J. Nr. I. '. 
97 VgJ. die Stellungnahme d,'S d.maligcn Ju"'zm,mSl~rs O.hltr, ßT'g<Drs. ,11 567. 
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bum durchsetzen können.9i Von den Friedensverträgen vom 10. Februar 194799 

enthielten nur die mit Ungarn und Rumänien in Analogie zum völkerrechtlichen 
Reslitulionsanspruch "'.0 neue Rückerstanungsansprüche. 'o, Im Vertrag zur Rege­
lung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen, dem sog. Überleicungsver­
trag,'Ol wurde dann neben der Verpflichtung wm Erlaß eines bundescinheidichen 

Entschädigungsgesctzes der rückerslattungsrechtliche Bestand im dritten Teil als 

Bedingung für die Erlangung der bundesrepublikanischen Souveränität völkerrecht­

lich abgesichert. 
Nach Abschluß des Überlcitungsvertr:l.gs wurde im Bericht des Rechtsausschusses 
vom 3.7. 195.2 10) neben der staatlichen Hilfe für Vermögensentziehungen auch zur 
Milderung offenkundiger Häreen eine Enlschädigung für .loyale Erwerber« gdor­

dert. Auch für den lelzten war nun klar, daß die wiedererlangte deutsche Souveräni­

tät nicht das Rückersc3nungsrecht umbsscn würde, was bedauernd in den Beiträgen 
aller Redner zum Ausschußbericht am 11.9. 19 S 1 im Deutschen Bundestag zum 
Ausdruck kam . '''"I Das Rednerpult diente erneut der Verkündung deutscher Selbst­
gerechtigkeit. Eine deutsche Regelung hätte »neu es Unrechr geschaifcn~, führte der 
Berichrerstacrer Weber von der CDU aus,'OI was nunmehr die Gefahr des Aufkom­
mens »neuer Stimmungen~ berge, die .poli[isch sehr unerwünscht wären • . '06 Einzig 

die SPD bekannte sjch hier in der von der Frage der Entschädigung dominierten 
Debatte eindeutiger als zuvor zur Rückcrscmung . Das Problem der »loyalen 
Erwerber~ werde übertrieben, und hinsichtlich der vom NarionalsoziaJismus klar 
gezeichneten Interessenlage solle »im Konflik!sfalle der Berechtigte den Vorrang 
vor dem Verpflichteten haben .. .' 07 

Das Ziel einer staatlichen Entschädigungslcisrung für die RückerSlatlungsverpflich­
teten wurde weder im Las[enausgleichsgesctz vom 14.8 . 1952 log noch im Allgemei­

nen Kriegsfolgengesetz vom 5- 1 r. 1957'0') erreicht. § 3 Abs. I Nr. r AKG behielt 

ausdrücklich Schäden der sogenannten loyalen Rückerstatlungsverpflichtw:n einer 

98 Vg). N. S~gl. Witdorgu,m,chung für Isrotl. Die d~ulschen Zahlungen und L(.",ungen, '98 I, s. 21-4J' 
Sch. Adler-Rudel. Au; der VO"'<:ll der kol1<:ktl9"n Wicdcrgu,m,chung. Fs. S. Mo~cs . 1,62, S. 1 00 H., 
N. ßllabkms, West Germ,n Rep''''lOns '0 Isncl, 1971, S. 81-8p R. W. Zwe.lg. GermöUl Rtplr,"on. 
and the JewlSh Worl,!. A History 01 ,he Cl.,ms Con{"rc~cc. 1987. S. 1-4. 

99 Abgedruckt In deuLSch<r Überselzung In: Die Fncdcnsvortriige In deutschom Wortlaut. hrsg. von der 
Rcdakuon der .Wandlung., '947. 

'00 Dnu H. W. B.ade . • R~SllluI<On •• m: SIa>t.slexikon. BJ. 6. 6. Aun . ,,61. Sp. 8S 1((.; E. K,u(mann, Die 
v<ilkerrechdicht'n Gruodbgen und (;ron>.en dn RC<lItullon . AöR 71 (1949), S. I Ir. 

101 Art. 27 I bzw. '1 I, zU dics~n melS! übersehenen Vorschriften vgl. A. F. Schnitzer, Das n~ue Red" der 
f'nedcn svertrii ge. ("sbesondere die WicdcrgUlm.ehungskJ. usdn. 19-17; ders ... Die p",·,trcchdichen 
ß esummungen der Frledensvcrtrage. Sd,wclzenschc JUrlSlcn·ZCLtung 1948, S. I 16 H., 1181., A. M:u1ln. 
Private Property RIgh LS . nd In,nest< In ,hf Pans Pcacc Tre~u<s. In: Tho Bnush YelTbook of 
Intern~«onal L,w '947, S. '7 J Ir., Hg r. Für d.lS EI1tschädigungsrtchl s. die AnsätLc In Teil, An. 8 des 
Abkommens über Reparationen von Deutschland. uber die Errichtung tlner Interalliierten Repara­
lJonsagentur und !.iber die Ruckglbe von Münz gold , . 14. t . 1946 (sog. P.nscr ReparalJon.<abkommen), 
abgL-druck, In: DeUlSche.< Vennög,·n ,m Au.bnd . In,ern.lIOI"I. VcrembJrung<'n und ,us1:indi,che 
Ge<tl~gebung. be.rb. v. O . Böhmcrf K. Duden/H. Ja.nssen, he'g. vom Bunde,mln"tenum dn JUStiZ, 
19P. S. loH. 

'0' .BCBI. II 1'14, 117. u. I?I j. lJ4. S. ,uch d~s RegIerungsabkommen mit dtr Conrerenct on JtlVlsh 
Mltcml Cla'ms .g~n .. Gern,,"),. 13GB!. " '9D. 85. 

10) BT,gsDrs . ' / )18). 
104 BT'gsS'cnPrOl. 1/129, S. '04"-'044$. und dort die Beiträge Weber. CDU ($. 104F C), E,zcl, FU 

(S . 10436 A), Schn"der. FDP ($. 104)7 A), Grne. SPD (5. 10440 D). 
'01 S. 1044! A, anders noch S. 104P B. 
106 Weber, S. 1°431 B; <b"n><> Ewers. DP, S. 104J6 Ble. 
1°7 Greve. S. t044' A. 
108 IIGBI. I, 449. § )66 LAG beh,elt altgtm«n die Regelung der don n,d" <rr.ßten Kmg'- und 

Knegslolgeschäden bC"Sonder~n Gesetzcn vor . 
1"9 G CSt ... z zur allgememen R"gclung d""h den Kneg und den Zu"mmenbnJch des Deutschen R.·lChcs 

en'Sl'nd,·ncr Sch:idcn, BGBI. I, 1747. 

57 
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besonderen Regelung vor." O Erst das Gesetz zur Abgeltung von Reparations-. 

Restitutions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschäden (Reparationsschadenge­

setL) brachte, nach mehreren Anläufen am J 2 . 2. 1969 verabschiedet. einen am 

Lastenausgleich orientierten und vergleichsweise bescheidenen Ausgleich.'" 

VIII. Der Umfang der Rückerstattung 

Nach dem Bericht der Bundesregierung gab es annähernd 5 5°000 Verfahren nach 

den Rückerst3[[ungsgesetzen der Alliierten Mächte. Sie waren Ende 1957 zum 
größeen Teil erledigt. Hinzu kommen über 700000 Verrahren gegen das Reich nach 

dem Bundesruckerstattungsgescrz. '" Die Ansprüche der Nachfolge-Organisatio­

nen sind nicht bezifferbar. Ihr Anteil an den rückerstatteten Vermögenswenen (also 

allen durch Vergleich oder positiven Bescheid abgeschlossenen individuellen Rück­
erstanungsverfahren) beträgt nach Schwarz ca. 8.5%. ") 

Die Rückgabe wirtschaftlicher Unternehmen wurde vornehmlich durch Vergleich 
geregel t, 11 i wie ü berh aupe ein Großteil d er Fälle vergl ichen wu rde, 11 S was &l.Tau f 

hindeutet. daß in der Praxis entgegen der Gesetzesregelung die Geldemschädigllng 

eine große Rolle spielte . Die Anspruchsberechcigeen wohnten zu vier Fünf tein 
außerhalb der Bundesrepublik, Ausdruck einer bleibenden Emigration ;tuch des 

.besitzenden Mittelstandes« der Verfolgten. Ein Transfer der erhaltenen Rücker­

st:l.llungsgeider war für die meisten wiederum nur mit erheblichen finanz.iellen 

Einbußen von meist 30 bis 40% verblmden. da erst Im September !954 eine 
Liberalisierung der Mark erfolgte. ,,6 Zu welchen Teilen die Rückerstattung auf dem 

ihr eigenen vermögensrcchdichen Gebiet "ZUm Ausgleich der materiellen Schäden 

gelangte, "7 kann angesichts der nicht nur auf den Besitz, sondern zunehmend 

unmittelbar auf die Menschen zugreifenden Verfolgung bis hin wm Völkermord 

dahingestellt bleiben. 

IX. »Wiedergutmachung" in der Rechtswissenschaft 

Bereits die hohe Z.ahl der Fälle weist auf die praktische - ganz abgesehen von der 

sozialen und geseh ichtlichen - Bedeutung des Rückerstattungs- wie des gesamten 

~ Wiedergutmachungsrechts« zumindest im ersten Nachkriegsjahn~ehnt hin. Die 

Bedeutung drückt sich auch in mehreren Kommentaren, vielen Aufsatzen und 

) 10 Vgl. H . l'agmkopf. AlIg,·mcIClc, Kncg,folgengcselz.. Kommcntu, 1958. Anm. I a zu § }. §§ 68 H .. Ss 
AKG s,hen H'rlcbei!.il!cI1 (nur >!I C1llurlichc P'rsonen) und Wicdcroufb,ud,.l.hen (>uch,n Ju"s\l,ch~ 
Pt.' rsonen) vor. 

1118GB!. I, lOS, Zur Regdung. Gu'~chlerslml und JunSllscher Erfolglo<ogkm emer Rcv",on s. BVerfGE 

~ I. 126. 
I) I Vgl . .Bl;'g.sDrs . 1016,S? S. ' 4 ; Schw.rL. B.tnd I, S_ J.I S-Ji3 u. }Sj-}94. 
1I J Schwarz, Blnd !. S. }64. gehl von eonem GeSln"wet1 der rücke rst att eten Vcrmogcnswcne In Hoh. von 

J.5 Milli.rden DM aus, wovon JOO Millionen 3n die N.chiolgcorgam.<>uoncn ilo<S(·n. 
"4 Schwarz. Band I. S. 6, 11 . }60. 
''5 Noch d .. Sch:il zung von SChWHZ. B.nd r. S.}!!, wurd en In der US-Zonc vOr den Wiedergu\mJ­

chllngs:;mlern über di~ H;ill,c der Eil 1<- v(·rglichen. 
r.6 Schw,n, B3"J I. S. J7J. 
" 7 VgJ. die Berechnungen ber Schw.rL. Bond [. $. }64 f.. nach denen d .. Wen des ruckUS'>l!tlcn 

Vem\iigen, .uch Im B~rClch d .. Bundesrepublik nur <onen Teil des durch Ver folgung .. bß,en 
Vcrmogens d.melh ... 
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zahlreichen Gerichtsurtcilen aus. Mit der -Rechtsprechung zum Wiedergutma­
chungsrecht« - :t.wischen 1949 und 1981 erschienen 32 Jahrgänge - war zwar ein 
Fachorgan geschaffen worden, es verschärfte sich aber andererseits die von den 
beteiligten Fachleuren immer wieder bedauerte wissenschaftliche und auch öffendi­
ehe Isolation, da deren Erscheinen zu einer Verdrängung der Thematik aus anderen 
Zeitschrifren führte. 
Die universitäre Rechtswissenschaft hatte sich allerdings bereits damals, als minde­
stens eine Dogmatik des., Wiedergutmachungsrechts« verlangt war, weitgehend der 
wissenschaftlichen Durchdringung des gesamten Gebiets der »Wiedergutmachung« 
verweigert. Literarische Äußerungen fehlen hst vollständig. »Wiedergutmachungs­
recht« durfte nie in den universitären Lehr- und Forschungsbereich gelangt sein. 
Weder in Lehrbüchern zum Sachenrecht "S - und die Vedolgungsgeschichte zeigt 
gerade, daß auch »Sachenrecht~ für die oArisierung« funktionalisicrbar war - noch 
in der Literatur zur Rechtsgeschichte findet sich eine Darstellung dieser Rechtsge­
biete, allenfalls ein Hinweis, daß es so etwas wie» Wiedergutmachung" gegeben 
habe."9 
Die Reduktion des Nationalsozialismus auf ein J.Usschließlich vor-buodesrcpublika­
nisches Problem wird gerade auch dort sichtbar, wo selbstbewußt auf ~jene Zeit« 
zurückgeblickt wird. Ein Beispiel für eine solche »Historisierung. im kleinen ist die 
jüngsl erschienene Festschrift zum Jubiläum des C. H. Beck-Verlags. In ihr wird 
mehrfach auf die Bedeutung des Erwerbs des Berliner Verlagshauses Oteo Lieb­
mann hingewiesen. Liebmann sei ~judischer Abstammung. gewesen und hätte sich 
[933 wegen »erster herber Diskriminierungen« als 68jähriger zum Verkauf em­
schlossen. Das weilere Schicksal Ouo Liebmanns und das seiner Familie wird nicht 
erwähnt. llO 

x. Ausblick: DIe Rückerstattung und die Deutsche Eintgung 

Nicht unproblematisch ist die Regelung, die die RiickcrslJ.ttungsfrage nun im Zuge 
der Deutschen Einigung erfährt. In der sowjetischen ßesatzungszone und der DDR 
hai eine Rückerstattung 3ußerhaib der Organis3cionswiedcrgutmachung nIcht start-

, , S In d"n nN,ercn Lehrbu chern fehlt l«Ier HinwelS, m ,I,cren Lchrbückm blldc' "ch , llcn (,II, <me 
,pärlich e Bemerkung ~ur HL'~<) nderhell des "gu tgl'iub,gen Erwerbs • . vgl. z. ß. H. W(·Sterm,nn, S"c hell­
recht, I. Aufl. t966, § '11 HI L ~; s. 124, der 7.U Unre<:h, auf die Vor. lln.ge (4. A\lfL t960) verw m L 
Nicht . u,fGh rlicher L. R, lScr m M. \Vollflders., S,chenrech t, 10. Auf!. '917. § 69111 S. 117. Bc, f-. B~ur, 
Lehrbuch de; Sachenrechts , '96~ (1. Aufl.) ,St kem HinwelS ZU ('nden. We"'ge.r ols knapp die Hillwe,s~ 
m der ,It"ren Kommem,rliter>tur, vgl. 2. B. O. P,land t. BGB. 8 Aull. 1950, ,mbes. Anm. 1 d zu § 11), 

Vorb. , d vOr § 9}'; W. E mll ll (Hrsg.), ßGB. '951, Anm.9"tu § tl} und 7 ~u § 24L. 

'" V&I. z. B. K. Kronchcll, Deutsche R~chtsg'5(h,chtc }, , ~89, S.194. Sdb" das Von A. ErI~rlE. K.'ul­
m.nn hcr,usgegeb~ne H.nd",örtnbuth zur R",h"g<Sch'ch.e, da, ln der ". L.eftrung 1988 blS zum 
Suchwort ,·S.lvaloJ"l$,hc Khusel . "orliegt, beh:tJ1dclt weder die Stlchwöncr .RÜcker, tattuJ)b " noch 
nRt'"stltuuon«. ·)Erllsc:hädigungtl oder "llmlicht's~ das SlJCnWOn \7Wi~d('rg u[fi1achu ng $ S-c hC'lnl ebenfalls: 
n,cht vorgeseh(·n J.u S"ln. In dem von B. Ko("hlcr/H. Lentze belrbeueten Stichwort . Ju den. (Band 11, 
'978, Sp. 414 ff., 464) heiß. eS lap,dar "'" 5<:h luß, • N,eh dem Stur? des Drillen Re"eht< ",urden di" J. 
w,.Jer vollberech"gte S,a'lSbürg~r. Nun mußlf d"" Problem der WiedergUlm.chung gdöst werdcn, 
wob., die kollekuve ( ... ) und die md;v,ducllc Wiedergutmachun g Zu llnlc"che,den smd.« 

t 10 S. JUrl>lcn ,m Ponr.sn. Verlag und Autoren m v,<:r J,hrubmcn. F", ,,chrif, zum lljj:; hngon Jubihum 
des Vorlogs C. H. Beck. '988, 5.261. Vgl. dnu die Rnm slOO von R. Wlttmann, RechlSh'Slonschc5 
Journ, 1 19S9, S. ,68 H. Eine . e,ngekt ndc Dus«lIung d.r Hi ntergrund •• !SI auch tn der Fesl$cI"l!t ,<um 
xw,·ihu T\dcni.hn~cn Bestehen d~s Vt rbg,"< C. H. Beck '76}-196), 196}. lll,b. S. t701., wor.ur H. We­
b.r. cbd .. S. )16. Fn. t \'enV<'lSl. nLd" zu finden. Z u L,ebm, nn vgl. H. Göppmgcr, Die Verfolgung der 
Jun5(CI) jüdischer AbstAmmu ng d urch den NOlIün,lsüz" li,mu" '96}, S. q'. Die' Aun. ('990) '" 
Unter dem TItel "Jun"«n jüd i, ch er Ab".\mmung un ,Drmen ReJCh •. I:.mrCChtuflg und Verfolgung« 
nunmohr .bml.lIs ,m Beck-Vcrl~g ,·r""h'encn (>:u LJebm~nn s s. }71 1.). 
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60 gefunden. Das thüringische »Wiedergutmachungsgeseu.«'" ist nicht vollzogen wor­
den. D:u »Gesetz. zur Regelung offener Vcrmogensfr:lgen~'" sieht nun vor, daß 
dieses für die Rückgabe des vor allem durch den DDR-S/4at entzogenen Vermögens 
geschaffene Geserz »entsprechend auf vcrmögensrechdiche AnsprUche von Bürgern 
und Vereinigungen anzuwenden- sei, ~die in der Zeil vom 30.Januar 19>3 bis zum 
8. Mai 1945 aus rassischen. politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen 
verfolgt wurden und deshalb ihr Vermögen infolge von Zwangsverkäufcn, Enteig­
nungen oder :tuf andere Wei se verloren haben« (§ tAbs. 6). Damit werden nicht nur 
verschiedene historische Sachverhalte gleichgesetzr. Jede Anleihe beim »ausprozes­
sierten« Rückerslauungsrecht der Westzonen wird vermieden. Das Fehlen einer 
VerfolgungsvennulUng und der Begriff »Zwangskauf~ deuten dar:lUf hin, daß damit 
auch eine: Beschränkung der Rückgängigmachung verfolgungsbedingter Vermö­

gensverschiebungen beabsichtigt isl. 
Wenn auch für die meisr als "Rückgabe« bezeichnere Rückabwicklung der DDR­
Maßnahmen in der politischen Diskussion nie ;w[ die Rückerstattung nach 1945 

zurückgegriffen wird. so kommt darin ein gestärktes bundesrepublikanisches 
Selbstverständnis z.um Ausdruck, das sich weniger zum Nationalsozialismus hin 
abgrenzt lind vornehmlich an der Eigenrumsideologie orientieren kann . Rückerstat­
tung wie überhaupt die,. Wiedergutmachung« nimmt aber vor allem die Opfer ins 
Blickfeld . Eine Anleihe darauf wird - zu Recht! - vermieden , müßte sie doch 

zwangsläufig die unterschiedliche Opferlagc thematisieren. Dies fällt umso mehr 
auf, als hinsichtlich der politischen Abrechnung mit der alten DDR-Elite der 
Vergleich mit der mangelhaften Abrechnung mit den NS-T:üern nicht gescheut 
wird. Hier, in der 0 T:iterschaftw und in der Abstraktion von den Opfern. kann der 
Sieg über die DDR als neuerlicher, jetzt aber als erlernrer und erfolgreicherer Sieg 
über den Nationalsozialismus inszeniert werden . Blockiert durch den Tatbestand 
des Völkermords kann die Rückerstanung und die n Wiedergutmachung« hierfür 

ideologisch nicht unmittelbar fruchtbar gemacht werden. 
Mit der polirischen Rigidität eines Konzepts der Rückabwicklung nicht minder 
rigider Enteignungsm.1ßnahmen wurde die Chance einer sozialpolitisch venräg­
licheren Lösung vertan. Mit der Einbeziehung der rechtlichen Bearbeitung einer im 

Völkermord endenden Verfolgungsgeschichte im Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen wird das deutsche Programm des Lernens-aus-der-Geschichtc. 
das vordringlich tagespolitischen Auseinandersetzungen dient, wiederum sanktio­
niert. Neben den im Vergleich mit den alliierten RückerstatCungsgcsetzcn zu 
erwartenden Defiziten und einer Rechrsunsicherheit für die Betroffenen erfolgl auf 
diese Weise die Gleichsetzung nichl vergleichbarer Abschnitte deucscher Ge­
schichte. 

111 v. '4 .9. '945- Cc'.-S. '94S> '4_ .bgedruüI b~l GONze U.l. (Fn . &I ) , S. j07f1. s.~. den HinweIS on 
I'n. p . 

r 22 Diele, ISI Teil de' Einlgungs,·cnroges v. ) I . 8. 1990 (Anhge 11. Kap"d (][ BI z) , Bulleun v. 6. 9· 19?0. 

r-.!r. 104, 5.877 11. 
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